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Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: https://recht.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort fi nden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: https://recht.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2022

Zwanzigste Änderung 
der Satzung der Rheinischen 

Zusatzversorgungskasse
Vom 2. November 2016

Auf Grund des §  13 Absatz  1 und Absatz  2 Satz  1 des 
Gesetzes über die kommunalen Versorgungskassen und 
Zusatzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfa-
len hat der Kassenausschuss der RZVK in der Sitzung 
am 2. November 2016 wie folgt beschlossen:

Die Satzung der Rheinischen Zusatzversorgungskasse 
vom 29. Oktober 2002 (GV. NRW. S. 540), in der Fassung 
der 19. Satzungsänderung vom 22. Dezember 2015 (GV. 
NRW. 2016 S. 153 / StAnz.RhPf. 2016, S. 267 ff), wird wie 
folgt geändert:

1

Im Anhang zur Satzung erhalten die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen (AVB) für die freiwillige Versiche-
rung über die RZVK-Zusatzrente für ab dem 1. Januar 
2017 entstehende Versicherungsverhältnisse folgende 
neue Fassung:

„Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)
für die freiwillige Versicherung über die 

RZVK-Zusatzrente nach Maßgabe der Satzung der 
Rheinischen Zusatzversorgungskasse

Tarif 2017

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, Sie als unsere(n) Versicherte(n) begrüßen 
zu dürfen. Folgende Bedingungen gelten für das Versi-
cherungsverhältnis:

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

§ 2  Welche Voraussetzungen müssen für den Rentenbe-
zug erfüllt sein?

§ 3 Wie hoch ist Ihre Rente?

§ 4  Wann kann die Altersfaktorentabelle geändert wer-
den?

§ 5 Wie erhöhen wir Ihre Rente?

§ 6 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

§ 7 Wann beginnt Ihre Rente?

§ 8 Wann und wie zahlen wir die Renten aus?

§ 9 Ist eine Kapitalauszahlung möglich?

§ 10 Wie beantragen Sie Ihre Rente?

§ 11 Wann berechnen wir die Rente neu?

§ 12 Wann erlischt die Rente?

§ 13 Wann können wir die Rente abfi nden?

§ 14 Wer erhält die Versicherungsleistung?

§ 15  Welche Besonderheiten gelten, wenn Sie nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert 
sind?

§ 16 Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

§ 17  Wie kommt die Versicherung zustande und wie 
kann sie geändert werden?

§ 18 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

§ 19 Wann stellen wir Ihre Versicherung beitragsfrei?

§ 20 Wie können Sie Ihre Versicherung fortführen?

§ 21 Wie kann die Versicherung gekündigt werden?

§ 22 Welche Bedeutung hat der Versicherungsnachweis?

§ 23  Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-
ten?

§ 24 Was haben Sie uns mitzuteilen?

§ 25 Welche Verjährungsfrist ist zu beachten?

§ 26 Wer ist für Klagen zuständig?

§ 27 Wie lautet die ladungsfähige Anschrift?

§ 28 Welches Recht fi ndet auf Ihren Vertrag Anwendung?

§ 29 Welche Bestimmungen können geändert werden?

Sollte eine der Bedingungen unwirksam sein oder wer-
den, so bleibt die Wirksamkeit der AVB im Übrigen un-
berührt.

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Wir erbringen bei Vorliegen der Voraussetzungen die 
folgenden Versorgungsleistungen:

(a) Altersrente

(b) Erwerbsminderungsrente

(c) Hinterbliebenenrente

(2) 1Die/Der Versicherungsnehmerin/-nehmer hat jeder-
zeit die Möglichkeit, die Hinterbliebenen- und/oder Er-
werbsminderungsrente mit Wirkung für die Zukunft 
auszuschließen und wieder einzuschließen. 2Wird auf die 
Mitversicherung der Hinterbliebenenrente und/oder auf 
die Erwerbsminderungsrente verzichtet, erhöhen wir 
Ihre Versorgungsleistungen. 

§  2 Welche Voraussetzungen müssen für den Rentenbe-
zug erfüllt sein?

(1) 1Damit wir die verschiedenen Rentenleistungen er-
bringen, müssen die nachfolgenden Voraussetzungen er-
füllt sein:

(a) Altersrente
2Wir zahlen Ihnen eine lebenslange Altersrente ab dem 
Zeitpunkt, von dem an Sie eine Rente wegen Alters als 
Vollrente oder eine vorgezogene Altersrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung in Anspruch nehmen.

(b) Erwerbsminderungsrente
3Wir zahlen Ihnen eine Erwerbsminderungsrente, wenn 
Sie erwerbsgemindert im Sinne der Bestimmungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung sind. 
4Vollständige Erwerbsminderung im Sinne von §  43 
Abs. 2 des Sozialgesetzbuches (SGB VI) liegt danach vor, 
wenn die/der Versicherte wegen Krankheit oder Behin-
derung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, unter 
den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeits-
marktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig 
zu sein. 
5Teilweise Erwerbsminderung im Sinne von § 43 Abs. 1 
SGB VI liegt vor, wenn die/der Versicherte wegen Krank-
heit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außer-
stande ist, unter den üblichen Bedingungen des allge-
meinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden 
täglich erwerbstätig zu sein. 6Änderungen der Vorausset-
zungen in § 43 SGB VI gelten für das Versicherungsver-
hältnis entsprechend.
7Ein Anspruch auf Erwerbsminderungsrente besteht 
nicht, wenn die für die Erwerbsminderungsrente erfor-
derliche Beeinträchtigung absichtlich von der/dem Versi-
cherten herbeigeführt wurde.

(c) Hinterbliebenenrente

Witwen-/Witwerrente 
8Wir zahlen eine Witwen-/Witwerrente, wenn die/der 
hinterbliebene Ehefrau/-mann oder die/der eingetragene 
Lebenspartnerin/-partner mit Ihnen zum Zeitpunkt des 
Todes in gültiger Ehe verheiratet war oder eine eingetra-
gene Lebenspartnerschaft bestand. 9Der Anspruch er-
lischt nicht durch Wiederheirat oder eine erneute einge-
tragene Lebenspartnerschaft. 

Waisenrente
10Wir zahlen eine Waisenrente, wenn und solange die 
Waisen einen entsprechenden Rentenanspruch in der ge-
setzlichen Rentenversicherung haben, längstens jedoch 
bis zum Erreichen der Altersgrenze für die Gewährung 
von Kindergeld bzw. kindbedingten Steuerfreibeträgen 
(§ 32 Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Abs. 5 Satz 1 
EStG). 11Waisen sind leibliche und angenommene Kinder 
sowie Pfl egekinder der/des Versicherten im Sinne des 
§ 32 Abs. 1 Nr. 2 EStG.
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12Ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente besteht nicht 
für Personen, die den Tod der/des Versicherten vorsätz-
lich herbeigeführt haben.

(2) Weitere Voraussetzung für den Anspruch auf Rente 
ist, dass uns als Nachweis der Bescheid eines Rentenver-
sicherungsträgers für die jeweilige Rentenart vorgelegt 
wird. 

(3) 1Sind Sie in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sichert, und sieht das Recht der gesetzlichen Rentenver-
sicherung weitere Voraussetzungen für die jeweilige Ren-
tenart vor (z.B. Erfüllung der allgemeinen Wartezeit, 
Vorhandensein von Pfl ichtbeitragszeiten bei Erwerbs-
minderung, Unterschreiten von Hinzuverdienstgrenzen), 
sind diese für Ihren Anspruch auf Leistungen aus der 
freiwilligen Versicherung unbeachtlich. 2Für den Fall, 
dass der Rentenversicherungsträger Ihnen aus den vor-
genannten Gründen keinen Rentenbescheid erteilt, gel-
ten die in § 15 genannten Voraussetzungen. 3Abweichend 
hiervon müssen für Ihren Anspruch auf vorgezogene Al-
tersrente aus der freiwilligen Versicherung die Mindest-
versicherungszeiten, wie sie die gesetzliche Rentenversi-
cherung vorsieht, erfüllt sein. 4Maßgeblich für die 
Erfüllung der Mindestversicherungszeiten können auch 
die Pfl ichtversicherungszeiten in der Zusatzversorgung 
und die mit Beiträgen belegten Zeiten einer freiwilligen 
Versicherung in der Zusatzversorgung sein, sofern diese 
außerhalb der Zeit einer Pfl ichtversicherung in der Zu-
satzversorgung liegen. 

§ 3 Wie hoch ist Ihre Rente?

(1) Die Höhe Ihrer monatlichen Altersrente ergibt sich 
aus den von Ihnen bis zum Rentenbeginn erworbenen 
Versorgungspunkten und Bonuspunkten multipliziert 
mit 4 €. 

(2) 1Sofern Sie Ihre Altersrente nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres in Anspruch nehmen, erhöhen wir Ihre 
Leistung für jeden Monat des späteren Rentenbeginns 
um 0,4%. 2Im Falle der vorzeitigen Inanspruchnahme re-
duziert sich die Leistung für jeden Monat vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres um 0,4%. 

(3) 1Die Höhe Ihrer Erwerbsminderungsrente ergibt sich 
aus den von Ihnen bis zum Rentenbeginn erworbenen 
Versorgungspunkten, für die die Mitversicherung des Er-
werbsminderungsrisikos vereinbart war und den daraus 
resultierenden Bonuspunkten multipliziert mit 4 €. 2Die 
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung beträgt die 
Hälfte der Rente, die sich bei voller Erwerbsminderung 
ergeben würde.

(4) 1Die Höhe der monatlichen Hinterbliebenenrente er-
gibt sich aus den von Ihnen bis zum Rentenbeginn aus 
der Mitversicherung von Hinterbliebenenleistungen er-
worbenen Versorgungs- und Bonuspunkten multipliziert 
mit 2,40 € für die Witwen-/Witwerrenten und 0,80 € für 
die Vollwaisenrenten sowie 0,40 € für die Halbwaisenren-
ten. 2Die gesamte Hinterbliebenenversorgung zusammen 
beträgt jedoch nicht mehr als 4 € je erworbenen Versor-
gungspunkt. 3Übersteigende Leistungen werden je Hin-
terbliebenen anteilig gekürzt. 4Bei Erlöschen einer ge-
kürzten Hinterbliebenenrente erhöht sich jede verblei-
bende Hinterbliebenenrente vom Beginn des folgenden 
Monats an entsprechend; abgefundene Renten werden 
dabei jedoch weiter berücksichtigt. 5Wenn Ihre/Ihr Ehe-
partnerin/partner oder eingetragene/r Lebenspartnerin/-
partner mehr als 5 Jahre jünger ist als Sie, wird die 
durch Multiplikation der erworbenen Versorgungs- und 
Bonuspunkte mit 2,40  € bestimmte (ggf. gemäß Satz  3 
gekürzte) Witwen-/Witwerrente für jedes Jahr, um das 
der Altersunterschied 5 Jahre übersteigt, um 6 Prozent-
punkte vermindert; ein Altersunterschied über 15 Jahre 
hinaus wird nicht mehr zusätzlich vermindernd in An-
satz gebracht.

(5) 1Zur Ermittlung der Versorgungspunkte werden Ihre 
in einem Kalenderjahr bei uns eingegangenen Beiträge 
durch einen Regelbeitrag von 1.200 € geteilt und mit dem 
Altersfaktor aus der beigefügten, derzeit gültigen Alters-
faktorentabelle multipliziert1. 2Dabei gilt als maßgebli-
ches Alter die Differenz zwischen dem jeweiligen Kalen-
derjahr und dem Geburtsjahr.

1  S. Anlage zu § 3 Absatz 5 Satz 1 AVB (Altersfaktorentabelle)

§ 4 Wann kann die Altersfaktorentabelle geändert wer-
den?

(1) 1Bei Vertragsschluss wird die zu diesem Zeitpunkt 
gültige Altersfaktorentabelle Bestandteil des mit Ihnen 
bestehenden Vertragsverhältnisses; sie wird den Vertrags-
unterlagen beigefügt. 2Diese Tabelle beruht unter ande-
rem auf bestimmten Annahmen zur Biometrie, insbeson-
dere zur Lebenserwartung. 3Die Angemessenheit dieser 
Annahmen wird durch den Verantwortlichen Aktuar re-
gelmäßig überprüft. 4Stellt der Verantwortliche Aktuar 
fest, dass die der Altersfaktorentabelle zugrunde liegen-
den Annahmen nicht mehr angemessen sind, kann auf 
seinen Vorschlag für zukünftige Beiträge im Tarif 2017 
eine entsprechend angepasste neue Altersfaktorentabelle 
zur Berücksichtigung der geänderten Verhältnisse mit 
geänderten Annahmen zur Biometrie verwendet werden. 
5Eine neue Altersfaktorentabelle ist jeweils durch den 
Kassenausschuss zu beschließen und von der Aufsichts-
behörde zu genehmigen. 6Die der bisherigen Altersfakto-
rentabelle zugrunde liegenden biometrischen Annahmen 
sind dann nicht mehr angemessen, wenn die Deckungs-
rückstellung gemäß § 56 Absatz 3 RZVK-Satzung, bezo-
gen auf den Anwartschaftszuwachs im Tarif 2017 aus 
Beiträgen des vorangegangenen Geschäftsjahres, größer 
ist als die um die laufenden Verwaltungskosten in Höhe 
von 4 v.H. reduzierte Beitragssumme des vorangegange-
nen Geschäftsjahres.

(2) 1Eine geänderte Altersfaktorentabelle wird Ihnen zu-
gesandt. 2Sie gilt erst für Beiträge und Zulagen, die in 
dem Kalenderjahr, das auf das Jahr der Zusendung folgt, 
gezahlt werden. 3Auf die bis dahin bereits erworbenen 
Anwartschaften hat dies keine Auswirkungen.

§ 5 Wie erhöhen wir Ihre Rente?

Wir erhöhen Ihre Rente jährlich zum 1. Juli um 1%.

§ 6 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
1An den Überschüssen aus dem Abrechnungsverband der 
freiwilligen Versicherung werden die Versicherten durch 
zusätzliche Bonuspunkte beteiligt, soweit die Versor-
gungspunkte nicht schon Grundlage einer Rentenleis-
tung sind. 2Für die Zuteilung der Bonuspunkte kommen 
alle am Ende des laufenden Geschäftsjahres freiwillig 
Versicherten einschließlich der beitragsfrei Versicherten 
in Betracht. 3Diese Überschüsse werden im Rahmen der 
satzungsrechtlich vorgeschriebenen versicherungstech-
nischen Bilanz jährlich bis zum Jahresende für das vor-
angegangene Geschäftsjahr unter Beachtung einer an-
gemessenen Kapitalausstattung u.a. im Hinblick auf 
Solvabilität, Stresstests und Rechnungsgrundlagen fest-
gestellt und zugeteilt. 4Über die Zuteilung der Bonus-
punkte entscheidet der Kassenausschuss auf Vorschlag 
des Verantwortlichen Aktuars. 5Eine Beteiligung an den 
Bewertungsreserven gemäß § 153 VVG erfolgt nicht.

§ 7 Wann beginnt Ihre Rente?

Wir zahlen die Rente zum gleichen Zeitpunkt, an dem 
die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung be-
ginnt oder beginnen würde.

§ 8 Wann und wie zahlen wir die Renten aus?

(1) Wir zahlen die Renten monatlich im Voraus auf ein 
Girokonto der/des Rentenberechtigten innerhalb eines 
Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums.

(2) Wir tragen die Kosten der Überweisung auf ein Giro-
konto im Inland oder auf ein Konto in einem Mitglieds-
staat des Europäischen Wirtschaftsraums, mit Ausnahme 
der Kosten für die Gutschrift. Für Überweisungen auf 
ein Konto außerhalb Deutschlands gilt dies nur, wenn 
die/der Rentenberechtigte der RZVK ihre/seine interna-
tionale Kontonummer (International Bank Account 
Number – IBAN) sowie die internationale Bankleitzahl 
des kontoführenden Geldinstituts (Bank Identifer Code – 
BIC) mitgeteilt hat. Zahlungen in ein Land außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums erfolgen auf Kosten 
und Gefahr der/des Rentenberechtigten.

(3) Ein Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums berechtigt uns,
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•  Rentenzahlungen von der Benennung einer/eines in-
ländischen Empfangsbevollmächtigten oder eines auf 
den Namen der/des Rentenberechtigten lautenden in-
ländischen Kontos abhängig zu machen;

•  Leistungen für das laufende Kalenderjahr in einem 
Betrag im Dezember auszuzahlen.

(4) 1Hat eine/ein Berechtigte/r den Antrag auf Rente be-
ziehungsweise Kapitalauszahlung gestellt und verstirbt 
sie/er vor der Rentenauszahlung beziehungsweise Kapi-
talauszahlung, können die Hinterbliebenen die Auszah-
lung verlangen, sofern sie den Tod der/des Berechtigten 
nicht vorsätzlich herbeigeführt haben. 2Mit der Zahlung 
an einen Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der an-
deren Hinterbliebenen.

§ 9 Ist eine Kapitalauszahlung möglich?

(1) 1Sofern Sie zu Beginn der Auszahlungsphase einen 
Antrag auf teilweise Kapitalauszahlung stellen, leisten 
wir bis zu 30% des zu diesem Zeitpunkt gebildeten Ka-
pitals als Einmalbetrag; eine Kapitalauszahlung bei 
einer Erwerbsminderungsrente auf Zeit scheidet aus. 
2Die Rentenleistung wird entsprechend gekürzt.

(2) 1Vollständig zahlen wir das zu Beginn der Auszah-
lungsphase gebildete Kapital nur anstelle einer Alters-
rente aus. 2Der Antrag auf Kapitalauszahlung muss frü-
hestens ein Jahr, spätestens aber sechs Monate vor 
Beginn der Auszahlungsphase bei der Kasse eingehen; 
andernfalls ist die vollständige Kapitalauszahlung aus-
geschlossen.

(3) 1Das gebildete Kapital wird nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen auf der Basis der ohne Kapi-
talauszahlung zu zahlenden Rente ermittelt. 2Die Aus-
zahlung wird gegebenenfalls um eine zurückgeforderte 
staatliche Förderung gekürzt.

§ 10 Wie beantragen Sie Ihre Rente?

(1) 1Rentenleistungen erbringen wir auf einen in Text-
form2 gestellten Antrag gegen Vorlage der erforderlichen 
Unterlagen. 2Wir entscheiden über den Rentenantrag 
schriftlich.

(2) Ist die/der Berechtigte verstorben, ohne den Antrag 
bei uns gestellt zu haben, so haben ihre/seine Hinterblie-
benen das Recht, den Antrag unverzüglich bei uns nach-
zuholen.

§ 11 Wann berechnen wir die Rente neu?

Wir berechnen die Rente neu, wenn 

•  bei der/dem Rentenberechtigten ein neuer Versiche-
rungsfall eintritt und seit dem vorhergehenden Ren-
tenbeginn weitere Beiträge geleistet wurden,

•  aus einer Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung 
eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder 
wegen Alters wird; in diesem Fall verdoppelt sich die 
bisher gezahlte Rente,

•  aus einer Rente wegen voller Erwerbsminderung eine 
Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird; in 
diesem Fall halbiert sich die bisher gezahlte Rente,

•  aus einer Halbwaisenrente eine Vollwaisenrente wird 
oder

•  die staatlichen Förderleistungen nach den Vorschriften 
des Einkommensteuergesetzes zurückgefordert wer-
den. Sie haben jedoch die Möglichkeit, den Rückforde-
rungsbetrag durch eine Einmalzahlung auszugleichen. 
In diesem Fall zahlen wir die Rente in der ursprüngli-
chen Höhe weiter.

§ 12 Wann erlischt die Rente?

Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats,

•  in dem die/der Rentenberechtigte verstorben ist,

•  für den letztmals eine Erwerbsminderungsrente oder 
Waisenrente nach den Regelungen der gesetzlichen 
Rentenversicherung gezahlt worden ist bzw. gezahlt 
worden wäre; bei Waisenrenten spätestens mit Errei-

2  Z. B. Briefe, E-Mail, Telefax

chen der in § 32 Abs. 3, Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und 
Abs. 5 EStG genannten Altersbegrenzung,

•  der auf den Monat folgt, in dem die Entscheidung der 
Kasse über das Erlöschen des Anspruchs wegen Weg-
falls der Erwerbsminderung zugegangen ist.

§ 13 Wann können wir die Rente abfi nden?
1Wir können die Rente abfi nden, wenn der Monatsbetrag 
der aus der Anwartschaft resultierenden laufenden Leis-
tung bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze den 
Monatsbetrag nach §  3 Abs.  2   BetrAVG nicht über-
steigt; dies gilt entsprechend für die Abfi ndung einer 
laufenden Leistung. 2Der Abfi ndungsbetrag entspricht 
dem für die Versicherung gebildeten Kapital. 3Bereits ge-
zahlte Leistungen werden auf den Abfi ndungsbetrag an-
gerechnet. 4Die Abfi ndung einer Erwerbsminderungs-
rente auf Zeit scheidet aus.

§ 14 Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) 1Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen 
wir an die/den Versicherte/n und ggf. an ihre/seine Hin-
terbliebenen. Versicherte/r ist die/der Beschäftigte. 2Die/
der Versicherungsnehmerin/-nehmer ist die/der Beschäf-
tige oder der Arbeitgeber als Mitglied der Kasse. 

(2) Die Ansprüche aus dieser Versicherung können nicht 
abgetreten, verpfändet oder beliehen werden.

§  15 Welche Besonderheiten gelten, wenn Sie nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind?

(1) Wir zahlen die Alters-, Erwerbsminderungs- oder 
Hinterbliebenenrente ab dem Zeitpunkt, von dem an die 
Rente bei unterstellter Versicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung beginnen würde. 

(2) 1Für Ihren Anspruch auf vorgezogene Altersrente aus 
der freiwilligen Versicherung müssen die Mindestversi-
cherungszeiten, wie sie die gesetzliche Rentenversiche-
rung vorsieht, erfüllt sein. 2Für die Erfüllung der Min-
destversicherungszeiten gilt § 2 Abs. 3 S. 4 entsprechend.

(3) 1Abweichend von § 2 Abs. 2 benötigen wir für die Er-
werbsminderungsrente als erforderlichen Nachweis das 
Gutachten eines durch die Kasse zu bestimmenden Fach-
arztes, dass eine Erwerbsminderung im Sinne der gesetz-
lichen Rentenversicherung vorliegt. 2Die Kosten der Be-
gutachtung trägt die/der Versicherte. 3Die Kasse behält 
sich bei begründeten Zweifeln an der Erwerbsminderung 
das Recht vor, die Erwerbsminderung durch ein weiteres 
Gutachten auf Kosten der Kasse überprüfen zu lassen. 
4Die Rente ruht, wenn und solange sich die/der Versi-
cherte trotz Verlangens der Kasse nicht innerhalb einer 
von ihr gesetzten Frist fachärztlich untersuchen lässt 
oder das Ergebnis der Untersuchung nicht vorlegt.

§ 16 Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

(1) 1Der Versorgungsausgleich wird nach dem Versor-
gungsausgleichsgesetz sowie den nachstehenden Rege-
lungen im Wege der internen Teilung durchgeführt. 2Bei 
der internen Teilung überträgt das Familiengericht für 
die ausgleichsberechtigte Person zu Lasten des Anrechts 
der/des Versicherten ein Anrecht in Höhe des Ausgleichs-
werts bei der Kasse. 

(2) 1Der Ausgleichswert wird in Form von Versorgungs-
punkten ausgewiesen. 2Die Höhe des Ausgleichswerts 
wird ermittelt, indem der hälftige Ehezeitanteil der/des 
Versicherten anhand ihrer/seiner versicherungsmathe-
matischen Barwertfaktoren in einen Kapitalwert umge-
rechnet und nach Abzug der hälftigen Teilungskosten 
anhand der versicherungsmathematischen Barwertfak-
toren der ausgleichsberechtigten Person in Versorgungs-
punkte umgerechnet wird. 3Ist für die Versicherte/den 
Versicherten ein ausgleichsreifer Rentenanspruch zu be-
rücksichtigen, sind für beide Personen die Rentenbar-
wertfaktoren zugrunde zu legen, ansonsten die Anwart-
schaftsbarwertfaktoren.

(3) 1Überträgt das Familiengericht der ausgleichsberech-
tigten Person ein Anrecht, erwirbt sie bezogen auf das 
Ende der Ehezeit ein von einer eigenen freiwilligen Ver-
sicherung unabhängiges Anrecht. 2Dieses Anrecht gilt als 
beitragsfreie Versicherung. 3Die ausgleichsberechtigte 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 8 vom 17. Februar 2017 265

Person kann die Fortführung der Versicherung mit eige-
nen Beiträgen entsprechend §  20 Abs.  2 beantragen. 
4Tritt der Versicherungsfall der ausgleichsberechtigten 
Person vor dem Ende der Ehezeit ein, gilt er für das zu 
übertragende Anrecht zum Ersten des Monats nach dem 
Ende der Ehezeit als eingetreten. 5Tritt der Versiche-
rungsfall der ausgleichberechtigten Person vor Wirksam-
keit des Versorgungsausgleichs ein, zahlen wir der aus-
gleichsberechtigten Person die Rente zum Ersten des 
Monats, zu dessen Beginn der Versorgungsausgleich 
wirksam geworden ist. 6§  30  VersAusglG bleibt unbe-
rührt.

(4) 1Die Anwartschaft der/des Versicherten wird zum 
Ende der Ehezeit um die Versorgungspunkte gekürzt, die 
sich durch die Rückrechnung entsprechend der Berech-
nung des Ausgleichswerts nach Absatz  2 Satz  2 und 3 
unter Berücksichtigung der Teilungskosten ergeben. 2Be-
zieht die/der Versicherte eine Erwerbsminderungsrente 
auf Zeit, gilt diesbezüglich der Versicherungsfall zum 
Ersten des Monats nach dem Ende der Ehezeit als ein-
getreten.  3Die Rente der/des Versicherten wird zum 
Ende der Ehezeit um den Betrag gekürzt, der sich nach 
Satz 1 ergibt. 4Wenn der Versorgungsausgleich nach Be-
ginn der Rente der/des Versicherten wirksam geworden 
ist, wird sie zum Ersten des Monats vermindert, zu des-
sen Beginn der Versorgungsausgleich wirksam geworden 
ist. 5§ 30 VersAusglG bleibt unberührt.

(5) Haben sowohl die/der Versicherte als auch die aus-
gleichsberechtigte Person zu übertragende An rechte aus 
der freiwilligen Versicherung, werden diese Anrechte nur 
innerhalb dieses Tarifs auf der Basis des Kapitalwerts 
vor Berücksichtigung der Teilungskosten verrechnet.

§ 17 Wie kommt die Versicherung zustande und wie kann 
sie geändert werden?

(1) Die Versicherung kommt auf einen in Textform ge-
stellten Antrag der/des Versicherungsnehmerin/-nehmers 
mit Zugang des Versicherungsscheins zustande. 

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kommt das Versicherungs-
verhältnis, das ein Arbeitgeber zugunsten seiner Be-
schäftigten zur Durchführung der Entgeltumwandlung 
oder außerhalb der Entgeltumwandlung begründen will, 
mit dem Eingang der Anmeldung bei uns zustande. 2In 
diesem Fall erhält die/der Versicherungsnehmerin/-neh-
mer auch eine Versicherungsbestätigung zur Weiterlei-
tung an die/den Versicherte/n sowie – bei einer späteren 
Vertragsänderung – einen entsprechenden Nachtrag. 

(3) 1Änderungen der Versicherung muss die/der Versiche-
rungsnehmerin/-nehmer in Textform beantragen, soweit 
diese Bedingungen nichts anderes vorsehen. 2Über jede 
Änderung  erhält die/der Versicherungs neh merin/-
nehmer einen Nachtrag zum Versicherungsschein.

§ 18 Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

(1) 1Ihre Versicherung beginnt frühestens mit dem Ersten 
des Monats, in dem der Antrag eingegangen ist. 2Zu die-
sem Zeitpunkt muss das Beschäftigungsverhältnis zu un-
serem Mitglied bestehen. 3Ihr Versicherungsschutz tritt 
mit Eingang der ersten Zahlung bei uns ein.

(2) 1Die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer kann die 
Hinterbliebenenrente und/oder die Erwerbsminderungs-
rente bei Abschluss der Versicherung oder zu einem spä-
teren Zeitpunkt, frühestens mit dem Ersten des nächsten 
Kalendermonats, in dem der Antrag eingegangen ist, 
ausschließen. 2Die bis zu diesem Zeitpunkt erworbenen 
Leistungsansprüche bleiben Ihnen erhalten. 3Ausge-
schlossene Versorgungsleistungen (Risiken) kann die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer mit Wirkung für zu-
künftig zu zahlende Beiträge wieder mitversichern. 4Frü-
hestens ist dies mit dem Ersten des nächsten Kalender-
monats möglich, in dem der Antrag eingegangen ist. 5Der 
Antrag nach Satz  3 bedarf der Annahme durch die 
Kasse. 6Die Annahme kann von weiteren Voraussetzun-
gen abhängig gemacht werden.

§ 19 Wann stellen wir Ihre Versicherung beitragsfrei?

(1) Wir stellen die Versicherung in folgenden Fällen bei-
tragsfrei:

•  auf eine in Textform abgegebene Erklärung der/des 
Versicherungsnehmerin/-nehmers mit Wirkung für die 
Zukunft zum Ende eines Kalendermonats;

•  bei Rückstand von mehr als einem Beitrag;

•  mit Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses zu 
unserem Mitglied;

•  im Falle einer Kündigung des Versicherungsvertrages 
durch den Arbeitgeber als Versicherungsnehmer.

(2) 1Vom Zeitpunkt der Beitragsfreistellung an entfällt 
die Verpfl ichtung der/des Versicherungsnehmerin/-neh-
mers Beiträge zu zahlen; die bis dahin erworbene An-
wartschaft bleibt erhalten. 2Durch Entrichtung neuer 
Beiträge kann die Versicherung mit unserer Zustimmung 
wieder aufl eben.

§ 20 Wie können Sie Ihre Versicherung fortführen?

(1) Sie können die Versicherung als Versicherungs neh-
merin/-nehmer mit eigenen Beiträgen fortführen, wenn 
und solange Sie bei bestehendem Beschäftigungsverhält-
nis kein Arbeitsentgelt von Ihrem Arbeitgeber beziehen 
oder Ihr Beschäftigungsverhältnis bei diesem Arbeitge-
ber beendet ist.

(2) Nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder bei 
Wirksamwerden der Kündigung der Versicherung durch 
Ihren Arbeitgeber (siehe §  19) können Sie die Fortfüh-
rung innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten 
beantragen.

(3) 1Wenn Sie eine Erwerbsminderungsrente beziehen, 
können Sie das Risiko der Erwerbsminderung mit zu-
künftigen Beiträgen nicht mehr versichern. 2Die Alters- 
und Hinterbliebenenversicherung können Sie jedoch 
durch weitere Beitragszahlung fortführen. 3Haben Sie 
Ihre Versicherung nicht fortgeführt, lebt sie als beitrags-
freie Versicherung wieder auf, wenn der Anspruch auf 
Erwerbsminderungsrente erloschen ist.

§ 21 Wie kann die Versicherung gekündigt werden?

(1) Die/Der Versicherungsnehmerin/-nehmer kann die 
Versicherung zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
oder mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalendervierteljahres durch eine in Textform abgege-
bene Erklärung kündigen.

(2) 1Im Falle der Kündigung behalten Sie Ihre bis zur 
Kündigung erworbene Anwartschaft, wenn die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer nicht deren Abfi ndung 
beantragt. 2Im Rahmen dieser Abfi ndung erhalten Sie 
das gebildete Kapital abzüglich einer etwaigen staatli-
chen Förderung. 3Auf das Recht, diese Abfi ndung zu ver-
langen, kann die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer 
bei Vertragsabschluss verzichten.

(3) Das Recht, bei einem Arbeitgeberwechsel stattdessen 
zu verlangen, dass der Wert der erworbenen unverfallba-
ren Anwartschaft im Rahmen der betrieblichen Alters-
versorgung übertragen wird (§ 4     BetrAVG), bleibt un-
berührt.

§ 22 Welche Bedeutung hat der Versicherungsnachweis?

(1) Sie erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres 
einen Nachweis über Ihre bis dahin insgesamt erworbene 
Rentenanwartschaft. 

(2) 1Beanstandungen, dass Ihre Beiträge oder die Über-
schussbeteiligung nicht oder nicht vollständig in Ihrem 
Nachweis enthalten sind, müssen innerhalb von sechs 
Monaten – in Textform gegenüber der Kasse geltend ge-
macht werden. 2Beanstandungen hinsichtlich der vom 
Arbeitgeber abgeführten Beiträge sind unmittelbar ge-
genüber diesem geltend zu machen.

§ 23 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beachten?

(1) 1Den Beitrag kann die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer grundsätzlich frei bestimmen. 2Einmalige Son-
derzahlungen kann die Kasse zulassen. 3Sie gelten als 
genehmigt, wenn die Kasse nicht innerhalb einer Frist 
von sechs Wochen nach Gutschrift bei ihr widerspricht.

(2) 1Der jeweilige Beitrag muss bis zum Ende des Mo-
nats, für den er zu entrichten ist, bei der Kasse gutge-
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schrieben sein. 2Altersvorsorgezulagen werden mit ihrer 
Gutschrift bei der Kasse als Beiträge berücksichtigt.

(3) 1Während der Beschäftigung führt Ihr Arbeitgeber 
die Beiträge zum Fälligkeitszeitpunkt an die Kasse ab. 
2Die Kasse kann die Entgegennahme von Beiträgen zu-
rückweisen, wenn nicht die von ihr angegebenen Bu-
chungsschlüssel auf dem Überweisungsträger verwendet 
werden. 3In den Fällen des §  20 Abs.  1 und Abs.  2 sind 
die Beiträge monatlich in der vereinbarten Höhe (§  17 
Abs.3) von Ihnen an die Kasse zu zahlen. 4Die Kasse 
kann jedoch verlangen, dass die Beiträge im Wege des 
Lastschriftverfahrens eingezogen werden.

§ 24 Was haben Sie uns mitzuteilen?

Mitteilungspfl ichten der/des Versicherten und der/des 
Versicherungsnehmerin/-nehmers

(1) Mitzuteilen ist unverzüglich das Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie jede Änderung der Anschrift 
der/des Versicherten (Wohnsitz oder dauernder Aufent-
halt) und jede Änderung, die zu einer Minderung oder 
zum Wegfall des Zulagenanspruchs nach dem Einkom-
mensteuergesetz („Riester-Rente“) führt, insbesondere

•  der Wegfall des Bezuges des Kindergeldes,

•  die Änderung der Zuordnung der Kinderzulage,

•  der Abschluss von weiteren Altersvorsorgeverträgen, 

•  die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes.

(2) Der Kasse ist auch unverzüglich mitzuteilen, wenn 
Sie bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis kein Arbeits-
entgelt mehr erhalten (z.B. bei Elternzeit oder Bezug von 
Krankengeld). 

Mitteilungspfl ichten der/des Rentenberechtigten

(3) 1Jede Verlegung des Wohnsitzes oder dauernden Auf-
enthalts und jede Änderung von Verhältnissen, die den 
Rentenanspruch dem Grunde oder der Höhe nach berüh-
ren, ist unverzüglich in Textform mitzuteilen, insbeson-
dere

(a) bei Erwerbsminderungsrenten

•  die Versagung oder Beendigung der Erwerbsminde-
rungsrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung,

•  der Wegfall der Erwerbsminderung und die Änderung 
von voller in teilweise Erwerbsminderung und umge-
kehrt;

(b) bei Waisenrenten

•  die Beendigung der Waisenrenten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung,

•  die Umwandlung einer Halb- in eine Vollwaisenrente,

•  der Beginn und das Ende des Grundwehr- oder Zivil-
dienstes,

•  wenn das 18. Lebensjahr vollendet ist, das Ende der 
Schul- oder Berufsausbildung oder eines freiwilligen 
sozialen bzw. ökologischen Jahres oder der Wegfall der 
Unterhaltsbedürftigkeit.

2Innerhalb einer von der Kasse gesetzten Frist müssen 
auf Anforderung Auskünfte erteilt und die erforderlichen 
Nachweise sowie Lebensbescheinigungen vorgelegt wer-
den.

(4) Kommt die/der Rentenberechtigte ihren/seinen Mit-
teilungs-, Auskunfts- oder Nachweispfl ichten nicht nach, 
kann die Kasse die Rente zurückbehalten.

(5) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Renten sind zurückzu-
zahlen. 2Überzahlungen sind zu erstatten oder können 
von der Kasse mit künftigen Leistungen verrechnet wer-
den. 3Bei einer Verletzung von Anzeigepfl ichten kann sich 
die/der Rentenberechtigte nicht auf den Wegfall der Be-
reicherung berufen.

§ 25 Welche Verjährungsfrist ist zu beachten?
1Ansprüche aus der Versicherung können nur innerhalb 
von drei Jahren in Textform geltend gemacht werden; 
dies gilt auch für Beanstandungen, dass die Kapitalaus-
zahlung, die monatliche Rente, eine Rentennachzahlung, 

eine Abfi ndung oder eine Beitragsrückzahlung nicht 
oder nicht in der geschuldeten Höhe gezahlt worden sei. 
2Die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist. 3Sie ist gehemmt, solange auf 
die Beanstandung hin noch keine Entscheidung der 
Kasse ergangen ist. 

§ 26 Wer ist für Klagen zuständig?

(1) 1Klagen können beim zuständigen ordentlichen Ge-
richt (Amts- oder Landgericht) am Sitz der Kasse in 
Köln erhoben werden. 2Versicherungsnehmer, Versicherte 
oder Rentenberechtigte können ihre Ansprüche auch bei 
dem Gericht geltend machen, in dessen Bezirk die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer, Versicherte oder Ren-
tenberechtigte ihren/seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen ihren/seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; 
bei Klagen der Kasse ist dieses Gericht – vorbehaltlich 
nachstehender Ausnahmen – immer zuständig.

(2) Abweichend von Absatz 1 ist der Gerichtsstand Köln, 
wenn die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer, Versi-
cherte oder Rentenberechtigte nach Beginn der freiwil-
ligen Versicherung ihren/seinen Wohnsitz oder gewöhn-
lichen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist.

§ 27 Wie lautet die ladungsfähige Anschrift?

Die ladungsfähige Anschrift lautet:

„Rheinische Versorgungskassen – Rheinische Zusatzver-
sorgungskasse –, Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
vertreten durch die Direktorin/den Direktor des Land-
schaftsverbandes Rheinland, Mindener Str. 2, 50679 
Köln.“

§ 28 Welches Recht fi ndet auf Ihren Vertrag Anwendung?
1Auf Ihren Vertrag fi ndet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 2Vertragssprache ist deutsch.

§ 29 Welche Bestimmungen können geändert werden?

(1) Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen bedürfen der Genehmigung der Aufsicht.

(2) Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen können, 
auch mit Wirkung für bestehende Verträge, geändert 
werden, wenn und soweit 

a)  die Änderung für die Versicherten lediglich vorteilhaft 
ist;

b)  die Änderung rein redaktioneller Art ist, ohne dass 
sich dadurch die Rechte und Pfl ichten der Vertragsbe-
teiligten ändern (z.B. die Anpassung des Verweises auf 
eine bestimmte Rechtsnorm, wenn dieser durch eine 
Gesetzesänderung fehlerhaft geworden ist);

c)  im Falle einer Änderung von Gesetzen, auf denen 
diese AVB beruhen oder auf die sie Bezug nehmen, die 
Änderung der AVB zur Anpassung an die geänderte 
Rechtslage erforderlich ist;

d)  wegen einer Änderung des Tarifvertrages über die zu-
sätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes – Altersvorsorge-TV-Kommunal 
(ATV-K) – eine Anpassung der AVB erforderlich ist; 

e)  eine Bestimmung der AVB durch höchstrichterliche 
Entscheidung oder durch bestandskräftigen Verwal-
tungsakt für unwirksam erklärt worden ist und

 –  die Änderung der AVB zur Fortführung des Vertra-
ges notwendig ist oder

 –  das Festhalten am Vertrag ohne neue Regelung für 
eine Vertragspartei auch unter Berücksichtigung der 
Interessen der anderen Vertragspartei eine unzu-
mutbare Härte darstellen würde;

f)  bei nachträglich eingetretenen, nicht unerheblichen 
Störungen des Äquivalenzverhältnisses, die im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses für uns nicht vorherseh-
bar waren und von uns nicht zu vertreten sind, eine 
Anpassung der Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen zur Wiederherstellung des ursprünglichen Äqui-
valenzverhältnisses erforderlich ist.
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(3) Änderungen nach Abs. 2 müssen die Belange der Ver-
sicherten unter Wahrung des Vertragsziels angemessen 
berücksichtigen.“

2

Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung zum 1. Januar 
2017 in Kraft.

Köln, den 2. November 2016

R a e t z

Vorsitzender des Kassenausschusses 

B o i s

Schriftführer

Die vorstehende Zwanzigste Änderung der Satzung der 
Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) hat das 
Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes 
Nordrhein-Westfalen am 14. Januar 2017 angenommen. 
Sie wird nach § 13 Absatz 4 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversorgungs-
kassen im Lande Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht.

Köln, den 3. Februar 2017

Rheinische Versorgungskassen

Die Leiterin der Kassen

L u b e k

– GV. NRW. 2017 S. 262

2022

3. Änderung der Satzung
der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 

Westfalen-Lippe
(kvw-Zusatzversorgung)

Vom 28. November 2016

Aufgrund des § 13 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Ge-
setzes über die kommunalen Versorgungskassen und Zu-
satzversorgungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. November 
1984 (GV. NRW. S. 694, ber. S. 748), von denen § 13 Ab-
satz  1 durch Gesetz vom 1. Oktober 2015 (GV. NRW. 
S. 698) geändert worden ist, hat der Kassenausschuss in 
seiner Sitzung am 28. November 2016 wie folgt beschlos-
sen:

§ 1
Änderung der Satzung

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe vom 24. November 2014 (GV. NRW. 
2015  S.  40, ber. S.  235), die durch die 2. Satzungsände-
rung vom 21. April 2016 (GV. NRW. S. 240) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

Im Anhang zur Satzung erhalten die Allgemeinen Versi-
cherungsbedingungen – AVB – für die freiwillige Versi-
cherung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse West-
falen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) für ab dem 1. 
Januar 2017 entstehende Versicherungsverhältnisse fol-
gende neue Fassung:

„Allgemeine Versicherungsbedingungen – AVB –
für die freiwillige Versicherung der Kommunalen 

Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe 
(kvw-Zusatzversorgung)

PlusPunktRente

Tarif 2017

Inhaltsverzeichnis

§ 1  Welche Leistungen erbringen wir?

§ 2   Welche Voraussetzungen müssen für den Rentenbe-
zug erfüllt sein?

§ 3   Welche Leistung ist garantiert und wie hoch ist 
Ihre Rente? 

§ 4   Wann können die Altersfaktorentabelle und die 
Umwandlungstabelle geändert werden?

§ 5  Wie erhöhen wir Ihre Rente?

§ 6  Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?

§ 7  Wann beginnt Ihre Rente?

§ 8  Wann und wie zahlen wir die Renten aus?

§ 9  Ist eine Kapitalauszahlung möglich?

§ 10  Wie beantragen Sie Ihre Rente?

§ 11  Wann berechnen wir die Rente neu?

§ 12  Wann erlischt die Rente?

§ 13  Wann können wir die Rente abfi nden?

§ 14  Wer erhalt die Versicherungsleistung?

§ 15   Welche Besonderheiten gelten, wenn Sie nicht in 
der gesetzliche Rentenversicherung versichert sind?

§ 16  Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

§ 17   Wie kommt die Versicherung zustande und wie 
kann sie geändert werden?

§ 18  Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?

§ 19  Wann stellen wir Ihre Versicherung beitragsfrei?

§ 20  Wie können Sie Ihre Versicherung fortfuhren?

§ 21  Wie kann die Versicherung gekündigt werden?

§ 22  Welche Bedeutung hat der Versicherungsnachweis?

§ 23   Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-
ten?

§ 24  Was haben Sie uns mitzuteilen?

§ 25  Welche Verjährungsfrist ist zu beachten?

§ 26  Wer ist für Klagen zuständig?

§ 27  Welches Recht fi ndet auf Ihren Vertrag Anwendung?

§ 28  Welche Bestimmungen können geändert werden?

Wir erbringen im Rahmen der betrieblichen Altersver-
sorgung Versicherungsleistungen für die Beschäftigten 
unserer Mitglieder. Die AVB bilden bei der freiwilligen 
Versicherung die Grundlage des Versicherungsverhält-
nisses.

§ 1 Welche Leistungen erbringen wir?

(1) Wir erbringen bei Vorliegen der Voraussetzungen die 
folgenden  Versicherungsleistungen:

(a) Altersrente,

(b) Hinterbliebenenrente bei Tod vor Beginn Ihrer Rente,

(c) Rente wegen Erwerbsminderung.

(2) 1Im Falle einer Erwerbsminderung nach Begründung 
des Versicherungsverhältnisses haben Sie die Möglich-
keit, eine lebenslange Rente aus dem bis zu diesem Zeit-
punkt gebildeten Kapital in Anspruch zu nehmen. 2Ent-
scheiden Sie sich im Falle einer Erwerbsminderung nicht 
für Erwerbsminderungsleistungen, verwenden wir das 
gebildete Kapital für Ihre Alters- oder Hinterbliebenen-
rentenleistungen.

(3) 1Vor Beginn Ihrer Rente wegen Erwerbsminderung 
oder Altersrente können Sie entscheiden, ob wir Renten-
leistungen an Ihre Hinterbliebenen erbringen sollen, 
wenn Sie als Rentner/in versterben. 2Dann vermindert 
sich Ihre Rente wegen Erwerbsminderung oder Alters-
rente.
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§  2 Welche Voraussetzungen müssen für den Rentenbe-
zug erfüllt sein?
1Damit wir die verschiedenen Rentenleistungen erbrin-
gen, müssen die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt 
sein:

(a) Altersrente
2Wir zahlen Ihnen eine lebenslange Altersrente. 3Der Be-
ginn Ihrer Altersrente ist ab Vollendung des 62. Lebens-
jahres möglich; den Zeitpunkt des Beginns bestimmen 
Sie selbst.

(b) Hinterbliebenenrente
4Die Zahlung von Hinterbliebenenrenten ist im Versiche-
rungsschutz eingeschlossen, wenn Sie vor dem Beginn 
Ihrer Rente versterben. 5Wenn Sie nach dem Beginn Ihrer 
Rente versterben, zahlen wir Hinterbliebenenrenten, 
wenn Sie dies vor Beginn Ihrer Rente mit uns vereinbart 
haben (§ 1 Absatz 3).

• Witwen-/Witwerrente
6Wir zahlen eine lebenslange Witwen-/Witwerrente, 
wenn die/der hinterbliebene Ehefrau/-mann oder die/
der eingetragene Lebenspartnerin/-partner mit Ihnen 
zum Zeitpunkt des Todes in gültiger Ehe verheiratet war 
oder eine eingetragene Lebenspartnerschaft bestand. 
7Der Anspruch erlischt nicht durch Wiederheirat oder 
eine erneute eingetragene Lebenspartnerschaft.

• Rente an die/den Lebensgefährtin/-gefährten
8Wir zahlen eine lebenslange Hinterbliebenenrente an 
Ihre/Ihren Lebensgefährtin/-gefährten, wenn sie/er mit 
Ihnen zum Zeitpunkt des Todes in einer eheähnlichen 
Lebensgemeinschaft gelebt hat und eine gemeinsame 
Haushaltsführung bestand. 9Die/den Lebensgefährtin/-
gefährten müssen Sie uns vor Eintritt des Leistungsfalles 
namentlich mit Anschrift und Geburtsdatum in Textform 
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) benannt sowie die ge-
meinsame Haushaltsführung bestätigt haben. 10Eine/ein 
anspruchsberechtigte/r Ehefrau/-mann oder 
eingetragene/r Lebenspartnerin/-partner schließt den 
Leistungsanspruch einer/eines Lebensgefährtin/-gefähr-
ten dauerhaft aus.

• Waisenrente
11Wir zahlen die Waisenrente nach dem Tod der/des Versi-
cherten an ihre/seine Waisen, sofern Anspruch auf Kin-
dergeld nach dem Einkommensteuergesetz besteht. 
12Waisen sind leibliche und angenommene Kinder sowie 
Pfl egekinder der/des Versicherten im Sinne des § 32 Ab-
satz 1 Nr. 2 Einkommenssteuergesetz (EStG).

• Ausschluss einer Hinterbliebenenrente
13Ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente besteht nicht 
für Personen, die den Tod der/des Versicherten vorsätz-
lich herbeigeführt haben.

(c) Rente wegen Erwerbsminderung
14Machen Sie von Ihrem Wahlrecht nach § 1 Absatz 2 Ge-
brauch, zahlen wir Ihnen eine lebenslange Rente wegen 
Erwerbsminderung, wenn Sie erwerbsgemindert im 
Sinne der Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung sind. 15Ein Anspruch auf Rente wegen Erwerbs-
minderung besteht nicht, wenn die für diese Rente erfor-
derliche Beeinträchtigung absichtlich von der/dem 
Versicherten herbeigeführt wurde. 16Weitere Vorausset-
zung für den Anspruch auf die Rente wegen Erwerbs-
minderung ist, dass uns als Nachweis der Bescheid eines 
Rentenversicherungsträgers vorgelegt wird. 17Sind Sie in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, und 
sieht das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung 
weitere Voraussetzungen für die Rente wegen Erwerbs-
minderung vor (zum Beispiel Erfüllung der allgemeinen 
Wartezeit, Vorhandensein von Pfl ichtbeitragszeiten, Un-
terschreiten von Hinzuverdienstgrenzen), sind diese für 
Ihren Anspruch auf Leistungen aus der freiwilligen Ver-
sicherung unbeachtlich. 18Für den Fall, dass der Renten-
versicherungsträger Ihnen aus den vorgenannten Grün-
den keinen Rentenbescheid erteilt, gilt für den Nachweis 
Ihrer Anspruchsberechtigung § 15.

§ 3 Welche Leistung ist garantiert und wie hoch ist Ihre 
Rente?

• Garantieumfang

(1) 1Bei den versicherten Leistungen wird garantiert, 
dass im Rentenfall die eingezahlten Beiträge einschließ-
lich etwaig rechtmäßig zugefl ossener staatlicher Zulagen 
als Mindestbetrag des gebildeten Kapitals zur Berech-
nung der Rentenhöhe zur Verfügung stehen (Kapitaler-
haltungsgarantie). 2Sofern Bonuspunkte zugeteilt wer-
den, erhöht sich das gebildete Kapital entsprechend und 
der hierfür gutgeschriebene Betrag ist als Mindestbetrag 
ab Zuteilung der Bonuspunkte gleichfalls garantiert. 
3Eine weitere Garantie erfolgt nicht. 4Insbesondere kann 
nicht garantiert werden, dass die für die Höhe der Rente 
gemäß §  4 maßgebliche Altersfaktorentabelle oder die 
gemäß §  4 maßgebliche Tabelle zur Umwandlung einer 
Anwartschaft auf Altersrente in eine wertgleiche Rente 
wegen Erwerbsminderung (Umwandlungstabelle) wäh-
rend der Vertragslaufzeit unverändert bleiben. 5Eine 
Mindestrente in einer bestimmten Höhe wird also zu kei-
nem Zeitpunkt garantiert. 6 Werden staatliche Förderun-
gen rechtmäßig zurückgefordert, so reduziert sich der 
Mindestbetrag rückwirkend entsprechend und bis dahin 
eventuell zu viel gezahlte Renten werden mit laufenden 
Rentenzahlungen verrechnet.

• Höhe der Altersrente

(2) 1Die Höhe Ihrer monatlichen Altersrente ergibt sich 
aus den von Ihnen bis zum Rentenbeginn erworbenen 
Versorgungspunkten und Bonuspunkten multipliziert 
mit 4 Euro. 2Zur Ermittlung der Versorgungspunkte wer-
den Ihre in einem Kalenderjahr bei uns eingegangenen 
Beiträge einschließlich etwaig zugefl ossener staatlicher 
Zulagen durch einen Regelbeitrag von 1.200 Euro geteilt 
und mit dem Altersfaktor aus der jeweils gültigen Al-
tersfaktorentabelle multipliziert (§  4). 3Dabei gilt als 
maßgebliches Alter die Differenz zwischen dem jeweili-
gen Kalenderjahr und dem Geburtsjahr. 4Die derzeit gül-
tige Altersfaktorentabelle ist den AVB beigefügt.

(3) 1Sofern Sie Ihre Altersrente nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres in Anspruch nehmen, erhöhen wir Ihre 
Leistung für jeden Monat des späteren Rentenbeginns 
um 0,4 Prozent, insgesamt um maximal 9,6 Prozent. 2Im 
Falle der vorzeitigen Inanspruchnahme reduziert sich die 
Leistung für jeden Monat vor Vollendung des 65. Lebens-
jahres um 0,4 Prozent.

• Höhe der Rente wegen Erwerbsminderung

(4) 1Die Höhe der lebenslangen Rente wegen Erwerbs-
minderung errechnet sich aus dem zum Zeitpunkt des 
Rentenbeginns aus den eingezahlten Beiträgen ein-
schließlich etwaig zugefl ossener staatlicher Zulagen ge-
bildeten Kapital für Ihre Altersrente. 2Diesem Kapital 
entsprechen die von Ihnen bis zum Rentenbeginn erwor-
benen Versorgungs- und Bonuspunkte. 3Der sich aus die-
sen Versorgungs- und Bonuspunkten (Absatz  2, Sätze 
1–3) ergebende Altersrentenbetrag wird in eine wertglei-
che lebenslange Rente wegen Erwerbsminderung nach 
der jeweils gültigen Umwandlungstabelle umgerechnet 
(§ 4).

• Höhe der Hinterbliebenenrente

(5) Wenn Sie bei Beginn einer Altersrente eine Hinter-
bliebenenversorgung auch bei Tod nach Rentenbeginn 
beantragt haben (§ 1 Absatz 3), vermindert sich die Al-
tersrente um 12 Prozent sowie die Rente wegen Erwerbs-
minderung noch zusätzlich um weitere 0,5 Prozent für 
jedes angefangene Jahr, für das der Beginn der Rente vor 
Vollendung Ihres 60. Lebensjahres liegt.

(6) 1Als monatliche Hinterbliebenenrente zahlen wir an 
Ihre/n Witwe/r, eingetragene Lebenspartnerin/-partner 
beziehungsweise Lebensgefährtin/-gefährten 60 Prozent, 
an eine Vollwaise 20 Prozent und an eine Halbwaise 10 
Prozent der Rente des Ihnen zustehenden Rentenbetra-
ges (Bezugsgröße). 2Wenn Sie vor dem Beginn Ihrer Rente 
sterben, ist die Bezugsgröße der Betrag, der sich im Zeit-
punkt Ihres Todes gemäß Absatz 2 für Sie als Altersrente 
ergeben hätte. 3Wenn Sie bei Beginn Ihrer Rente mit uns 
eine Hinterbliebenenabsicherung vereinbart hatten, ist 
der nach Absatz 5 verminderte Betrag zugrunde zu legen.
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(7) Wenn Ihre/Ihr Ehe- oder eingetragene Lebenspart-
nerin/-partner beziehungsweise Lebensgefährtin/-ge-
fährte mehr als 5 Jahre jünger beziehungsweise älter ist 
als Sie, wird bei bestehendem Hinterbliebenen-Renten-
anspruch der Prozentsatz der Witwen-/Witwerrente von 
60 Prozent für jedes weitere Jahr des Altersunterschiedes 
um 3,6 Prozent vermindert beziehungsweise erhöht; eine 
Verminderung ist dabei auf 24 Prozent, eine Erhöhung 
auf 100 Prozent des maßgebenden Betrages Ihrer Alters-
rente begrenzt.

(8) 1Die Hinterbliebenenrenten werden anteilig gekürzt, 
wenn sie zusammen die Rente der/des Verstorbenen 
übersteigen. 2Bei Erlöschen einer gekürzten Hinterblie-
benenrente erhöht sich jede verbleibende Hinterbliebe-
nenrente vom Beginn des folgenden Monats an entspre-
chend; abgefundene Renten werden dabei jedoch weiter 
berücksichtigt.

(9) 1Werden staatliche Förderungen zurückgefordert, so 
werden diese mit einer laufenden Rente verrechnet. 2Sie 
haben jedoch die Möglichkeit, den Rückforderungsbe-
trag durch eine Einmalzahlung auszugleichen.

§ 4 Wann können die Altersfaktorentabelle und die Um-
wandlungstabelle geändert werden?

(1) 1Bei Vertragsschluss werden die zu diesem Zeitpunkt 
gültige Altersfaktorentabelle und Umwandlungstabelle 
Bestandteile des mit Ihnen bestehenden Vertragsverhält-
nisses; sie werden den AVB beigefügt. 2Diese Tabellen be-
ruhen unter anderem auf bestimmten Annahmen zur 
Biometrie, insbesondere zur Lebenserwartung. 3Die An-
gemessenheit dieser Annahmen wird durch den Verant-
wortlichen Aktuar regelmäßig überprüft. 4Stellt der 
 Verantwortliche Aktuar fest, dass die der Altersfaktoren-
tabelle und Umwandlungstabelle zugrunde liegenden 
Annahmen nicht mehr angemessen sind, können auf sei-
nen Vorschlag für zukünftige Beiträge im Tarif 2017 eine 
entsprechend angepasste neue Altersfaktorentabelle und 
Umwandlungstabelle zur Berücksichtigung der geänder-
ten Verhältnisse mit geänderten Annahmen zur Biomet-
rie verwendet werden. 5Eine neue Altersfaktorentabelle 
und eine neue Umwandlungstabelle sind jeweils durch 
den Kassenausschuss zu beschließen und von der Auf-
sichtsbehörde zu genehmigen. 6Die der bisherigen Alters-
faktorentabelle und bisherigen Umwandlungstabelle zu-
grunde liegenden biometrischen Annahmen sind dann 
nicht mehr angemessen, wenn die Deckungsrückstellung 
gemäß § 56 Absatz 3 der Satzung der Kommunalen Zu-
satzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Satzung), 
bezogen auf den Anwartschaftszuwachs im Tarif 2017 
aus Beiträgen des vorangegangenen Geschäftsjahres, 
größer sind als die um die laufenden Verwaltungskosten 
in Höhe von 4 Prozent reduzierte Beitragssumme des vo-
rangegangenen Geschäftsjahres.

(2) 1Eine geänderte Altersfaktorentabelle und Umwand-
lungstabelle werden Ihnen zugesandt. 2Sie gelten erst für 
Beiträge und Zulagen, die in dem Kalenderjahr, das auf 
das Jahr der Zusendung folgt, gezahlt werden. 3Auf die 
bis dahin bereits erworbenen Anwartschaften hat dies 
keine Auswirkungen.

§ 5 Wie erhöhen wir Ihre Rente?

Wir erhöhen Ihre Rente jährlich zum 1. Juli um 1 Pro-
zent.

§ 6 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung?
1An den Überschüssen aus dem Abrechnungsverband der 
freiwilligen Versicherung werden die Versicherten durch 
zusätzliche Bonuspunkte beteiligt, soweit die Versor-
gungspunkte nicht schon Grundlage einer Rentenleis-
tung sind. 2Für die Zuteilung der Bonuspunkte kommen 
alle am Ende des laufenden Geschäftsjahres freiwillig 
Versicherten einschließlich der beitragsfrei Versicherten 
in Betracht. 3Diese Überschüsse werden im Rahmen 
der  satzungsrechtlich vorgeschriebenen versicherungs-
technischen Bilanz jährlich bis zum Jahresende für das 
vorangegangene Geschäftsjahr unter Beachtung einer 
angemessenen Kapitalausstattung im Hinblick auf Sol-
vabilität, Stresstests und Rechnungsgrundlagen festge-
stellt und zugeteilt. 4Über die Zuteilung der Bonus-
punkte entscheidet der Kassenausschuss auf Vorschlag 

des Verantwortlichen Aktuars. 5Eine Beteiligung an den 
Bewertungsreserven gemäß § 153 Versicherungsvertrags-
gesetz (VVG) erfolgt nicht.

§ 7 Wann beginnt Ihre Rente?

(1) Wir zahlen die Altersrente ab dem beantragten Zeit-
punkt, frühestens ab dem Ersten des Monats, der dem 
Antragseingang bei den kvw folgt.

(2) 1Wir zahlen die Rente wegen Erwerbsminderung ab 
dem Zeitpunkt, an dem die Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung beginnt. 2In den Fällen, in denen 
keine Erwerbsminderungsrente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung gezahlt wird, zahlen wir frühestens 
ab dem Ersten des Monats, der dem Antragseingang bei 
den kvw folgt.

(3) Eine Hinterbliebenenrente zahlen wir ab dem Ersten 
des Kalendermonats, der dem Todestag der versicherten 
Person folgt.

§ 8 Wann und wie zahlen wir die Renten aus?

(1) Wir zahlen die Renten monatlich im Voraus auf ein 
Girokonto der/des Rentenberechtigten innerhalb eines 
Mitgliedstaates des Europäischen Wirtschaftsraums.

(2) 1Wir tragen die Kosten der Überweisung, mit Aus-
nahme der Kosten für die Gutschrift. 2Für Überweisun-
gen auf ein Konto außerhalb Deutschlands aber inner-
halb des Europäischen Wirtschaftsraums gilt dies nur, 
wenn die/der Rentenberechtigte den kvw ihre/seine in-
ternationale Kontonummer (International Bank Account 
Number – IBAN) sowie die internationale Bankleitzahl 
des kontoführenden Geldinstituts (Bank Identifi er Code 
– BIC) mitgeteilt hat.

(3) Ein Wohnsitz oder dauernder Aufenthalt außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraums berechtigt uns,

•  Rentenzahlungen von der Benennung einer/eines 
Empfangsbevollmächtigten mit Wohnsitz im Europäi-
schen Wirtschaftsraumoder eines auf den Namen der/
des Rentenberechtigten lautenden Kontos im Europäi-
schen Wirtschaftsraum abhängig zu machen;

•  Leistungen für das laufende Kalenderjahr in einem 
Betrag im Dezember auszuzahlen.

(4) 1Hat eine/ein Versicherte/r den Antrag auf Alters-
rente oder Rente wegen Erwerbsminderung beziehungs-
weise Kapitalauszahlung gestellt und verstirbt sie/er vor 
der Renten- beziehungsweise Kapitalauszahlung, kön-
nen die Hinterbliebenen die Auszahlung verlangen, so-
fern sie den Tod der/des Versicherten nicht vorsätzlich 
herbeigeführt haben. 2Mit der Zahlung an eine Hinter-
bliebene/einen Hinterbliebenen erlischt der Anspruch 
der anderen Hinterbliebenen.

§ 9 Ist eine Kapitalauszahlung möglich?

(1) 1Sofern Sie zu Beginn der Auszahlungsphase Ihrer 
Altersrente einen Antrag auf teilweise Kapitalauszah-
lung stellen, leisten wir bis zu 30 Prozent des zu diesem 
Zeitpunkt gebildeten Kapitals als Einmalbetrag. 2Die 
Rentenleistung wird entsprechend gekürzt.

(2) 1Vollständig zahlen wir das zu Beginn der Auszah-
lungsphase gebildete Kapital nur anstelle einer Alters-
rente aus. 2Der Antrag auf Kapitalauszahlung anstelle 
einer Altersrente muss frühestens ein Jahr, spätestens 
aber sechs Monate vor Beginn der Auszahlungsphase bei 
den kvw eingehen; andernfalls ist die vollständige Kapi-
talauszahlung ausgeschlossen.

(3) 1Das gebildete Kapital wird nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen auf der Basis der ohne Kapi-
talauszahlung zu zahlenden Rente ermittelt. 2Darüber 
hinaus wird die Auszahlung gegebenenfalls um eine zu-
rückgeforderte staatliche Förderung gekürzt.

(4) 1Ist ein Versorgungsausgleich durchgeführt worden, 
vermindert sich das gebildete Kapital entsprechend. 2Die 
Minderung erfolgt mit dem Anteil des Kürzungsbetrags, 
der dem Anteil des ausbezahlten Kapitals entspricht. 
3Dies gilt auch dann, wenn eine Rentenleistung zunächst 
ungekürzt zu zahlen ist oder zu zahlen wäre.
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§ 10 Wie beantragen Sie Ihre Rente?

(1) 1Rentenleistungen erbringen wir auf Antrag in Text-
form gegen Vorlage der erforderlichen Unterlagen. 2Wir 
entscheiden über den Rentenantrag schriftlich.

(2) Ist die/der Berechtigte verstorben, ohne den Antrag 
bei uns gestellt zu haben, so haben ihre/seine Hinterblie-
benen das Recht, den Antrag bei uns nachzuholen.

§ 11 Wann berechnen wir die Rente neu?

Wir berechnen die Rente neu, wenn aus einer Halbwai-
senrente eine Vollwaisenrente wird.

§ 12 Wann erlischt die Rente?

Der Rentenanspruch erlischt mit Ablauf des Monats,

• in dem die/der Rentenberechtigte verstorben ist,

•  bei Waisenrenten mit Wegfall des Anspruchs auf Kin-
dergeld nach dem EStG.

§ 13  Wann können wir die Rente abfi nden?
1Wir können die Rente abfi nden, wenn der Monatsbetrag 
der aus der Anwartschaft resultierenden, laufenden Leis-
tung bei Erreichen der vorgesehenen Altersgrenze den 
Monatsbetrag nach § 3 Absatz 2 Gesetz zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG) nicht 
übersteigt; dies gilt entsprechend für die Abfi ndung 
einer laufenden Leistung. 2Der Abfi ndungsbetrag ent-
spricht dem für die Versicherung gebildeten Kapital. 3Be-
reits gezahlte Leistungen werden auf den Abfi ndungsbe-
trag angerechnet.

§ 14 Wer erhält die Versicherungsleistung?

(1) 1Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen 
wir an die/den Versicherte/n und gegebenenfalls an ihre/
seine Hinterbliebenen. 2Versicherte/r ist die/der Beschäf-
tigte. 3Versicherungsnehmerin/er ist die/der Beschäftige 
oder der Arbeitgeber als Mitglied der kvw.

(2) Die Ansprüche aus dieser Versicherung können nicht 
abgetreten, verpfändet oder beliehen werden.

§  15 Welche Besonderheiten gelten, wenn Sie nicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind?
1Abweichend von § 2 Buchstabe (c) benötigen wir für die 
Rente wegen Erwerbsminderung als erforderlichen 
Nachweis das Gutachten eines durch die kvw zu bestim-
menden Facharztes, dass eine Erwerbsminderung im 
Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung vorliegt. 2Die 
Kosten der Begutachtung trägt die/der Versicherte. 3Die 
kvw behält sich bei begründeten Zweifeln an der Er-
werbsminderung das Recht vor, die Erwerbsminderung 
durch ein weiteres Gutachten auf Kosten der kvw über-
prüfen zu lasse. 4 Die Rente ruht, wenn und solange sich 
die/der Versicherte trotz Verlangens der kvw nicht inner-
halb einer von ihr gesetzten Frist fachärztlich untersu-
chen lässt oder das Ergebnis der Untersuchung nicht 
vorlegt. 5Für den Beginn der Rente gilt §  7 Absatz  2 
Satz 2 entsprechend.

§ 16 Was ist beim Versorgungsausgleich zu beachten?

(1) 1Der Versorgungsausgleich wird nach dem Versor-
gungsausgleichsgesetz (VersAusglG) sowie den nachste-
henden Regelungen im Wege der internen Teilung durch-
geführt. 2Bei der internen Teilung überträgt das 
Familiengericht für die ausgleichsberechtigte Person zu 
Lasten des Anrechts der/des Versicherten ein Anrecht in 
Höhe des Ausgleichswerts bei der Kasse.

(2) 1Der Ausgleichswert wird in Form von Versorgungs-
punkten ausgewiesen. 2Die Höhe des Ausgleichswertes 
wird ermittelt, indem der hälftige Ehezeitanteil der/des 
Versicherten anhand ihrer/seiner versicherungsmathe-
matischen Barwertfaktoren in einen Kapitalwert umge-
rechnet und nach Abzug der hälftigen Teilungskosten 
anhand der versicherungsmathematischen Barwertfak-
toren der ausgleichsberechtigten Person in Versorgungs-
punkte umgerechnet wird. 3Ist für die Versicherte/den 
Versicherten ein ausgleichsreifer Rentenanspruch zu be-
rücksichtigen, sind für beide Personen die Rentenbar-

wertfaktoren zugrunde zu legen, ansonsten die Anwart-
schaftsbarwertfaktoren.

(3) 1Überträgt das Familiengericht für die ausgleichsbe-
rechtigte Person ein Anrecht, erwirbt sie bezogen auf das 
Ende der Ehezeit ein von einer eigenen freiwilligen Ver-
sicherung unabhängiges Anrecht. 2Dieses Anrecht gilt als 
beitragsfreie Versicherung. 3Die ausgleichsberechtigte 
Person kann die Fortführung der Versicherung mit eige-
nen Beiträgen entsprechend §  20 Absatz  2 beantragen. 
4Der Versicherungsfall der ausgleichsberechtigten Person 
tritt auf Antrag gemäß §  2 ein. 5Die Rentenleistung er-
bringen wir dann auf Antrag gemäß §  10. 6Der Antrag 
kann frühestens mit Wirksamkeit des Versorgungsaus-
gleichs gestellt werden. 7§  30VersAusglG bleibt unbe-
rührt.

(4) 1Die Anwartschaft der/des Versicherten wird zum 
Ende der Ehezeit um die Versorgungspunkte gekürzt, die 
sich durch die Rückrechnung entsprechend der Berech-
nung des Ausgleichswerts (Absatz 2 Satz 2 und 3) unter 
Berücksichtigung der Teilungskosten ergeben. 2Die Rente 
der/des Versicherten wird zum Ende der Ehezeit um den 
Betrag gekürzt, der sich nach Satz  1 ergibt. 3Wenn der 
Versorgungsausgleich nach Beginn der Rente der/des 
Versicherten wirksam geworden ist, wird sie zum Ersten 
des Monats vermindert, zu dessen Beginn der Versor-
gungsausgleich wirksam geworden ist. 4§ 30 VersAusglG 
bleibt unberührt.

(5) Haben sowohl die/der Versicherte als auch die aus-
gleichsberechtigte Person zu übertragende Anrechte aus 
der freiwilligen Versicherung, werden diese Anrechte nur 
innerhalb dieses Tarifs auf der Basis des Kapitalwerts 
vor Berücksichtigung der Teilungskosten verrechnet.

§ 17 Wie kommt die Versicherung zustande und wie kann 
sie geändert werden?

(1) Die Versicherung kommt auf Antrag in Textform der/
des Versicherungsnehmerin/-nehmers mit Zugang des 
Versicherungsscheins zustande.

(2) 1Abweichend von Absatz 1 kommt das Versicherungs-
verhältnis, das ein Arbeitgeber zugunsten seiner Be-
schäftigten zur Durchführung der Entgeltumwandlung 
begründen will, mit dem Eingang des Antrags auf frei-
willige Versicherung im Rahmen der Entgeltumwandlung 
bei uns zustande. 2In diesem Fall erhält die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer auch eine Versiche-
rungsbestätigung zur Weiterleitung an die/den 
Versicherte/n sowie – bei einer späteren Vertragsände-
rung – einen entsprechenden Nachtrag.

(3) 1Änderungen der Versicherung muss die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer in Textform   beantra-
gen, soweit diese Bedingungen nichts anderes vorsehen. 
2Über jede Änderung mit Ausnahme von Beitragsände-
rungen erhält die/der Versicherungsnehmerin/-nehmer 
einen Nachtrag zum Versicherungsschein.

§ 18  Wann beginnt Ihr Versicherungsschutz?
1Ihre Versicherung beginnt frühestens mit dem Ersten 
des Monats, in dem der Antrag eingegangen ist. 2Zu die-
sem Zeitpunkt muss das Beschäftigungsverhältnis beste-
hen. 3Ihr Versicherungsschutz tritt mit Eingang der ers-
ten Zahlung bei uns ein.

§ 19 Wann stellen wir Ihre Versicherung beitragsfrei?

(1) Wir stellen die Versicherung in folgenden Fällen bei-
tragsfrei:

•  auf Erklärung in Textform der/des Versicherungs-
nehmerin/-nehmers mit Wirkung für die Zukunft zum 
Ende eines Kalendermonats,

•  wenn ein volles Kalenderjahr kein Beitrag gezahlt 
wurde,

•  mit Beendigung Ihres Beschäftigungsverhältnisses zu 
unserem Mitglied,

•  im Falle einer Kündigung des Versicherungsvertrages 
durch den Arbeitgeber als Versicherungsnehmer.

(2) 1Vom Zeitpunkt der Beitragsfreistellung an entfällt 
die Verpfl ichtung der/des Versicherungsnehmerin/-neh-
mers Beiträge zu zahlen; die bis dahin erworbene An-
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wartschaft bleibt erhalten. 2Durch Entrichtung neuer 
Beiträge kann die Versicherung mit unserer Zustimmung 
wieder aufl eben. 3Bei Wiederaufl eben der Versicherung 
wird die dann gültige Altersfaktorentabelle zu Grunde 
gelegt (§ 4).

§ 20 Wie können Sie Ihre Versicherung fortführen?

(1) Sie können die Versicherung als Versicherungs-
nehmerin/-nehmer mit eigenen Beiträgen fortführen, 
wenn und solange Sie bei bestehendem Beschäftigungs-
verhältnis kein Arbeitsentgelt von Ihrem Arbeitgeber be-
ziehen oder Ihr Beschäftigungsverhältnis bei diesem Ar-
beitgeber beendet ist.

(2) Nach Ende des Beschäftigungsverhältnisses oder bei 
Wirksamwerden der Kündigung der Versicherung durch 
Ihren Arbeitgeber (§ 21) können Sie die Fortführung in-
nerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten beantra-
gen.

§ 21 Wie kann die Versicherung gekündigt werden?

(1) Die/Der Versicherungsnehmerin/-nehmer kann die 
Versicherung zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses 
oder mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines 
Kalendervierteljahres in Textform kündigen, sofern noch 
keine Versicherungsleistungen beansprucht wurden.

(2) 1Im Falle der Kündigung behalten Sie Ihre bis zur 
Kündigung erworbene Anwartschaft, wenn die/der 
Versicherungsnehmerin/-nehmer nicht deren Abfi ndung 
beantragt. 2Im Rahmen dieser Abfi ndung erhalten Sie 
das gebildete Kapital – abzüglich einer etwaigen staatli-
chen Förderung – zurückgezahlt. 3Auf das Recht, diese 
Abfi ndung zu verlangen, kann die/der Versicherungs-
nehmerin/-nehmer bei Vertragsabschluss verzichten.

(3) Das Recht, bei einem Arbeitgeberwechsel stattdessen 
zu verlangen, dass der Wert der erworbenen unverfallba-
ren Anwartschaft im Rahmen der betrieblichen Alters-
versorgung, übertragen wird (§  4 des Gesetzes zur Ver-
besserung der betrieblichen Altersversorgung), bleibt 
unberührt.

§ 22 Welche Bedeutung hat der Versicherungsnachweis?

(1) Sie erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres 
einen Nachweis über Ihre bis dahin insgesamt erworbene 
Rentenanwartschaft.

(2) 1Beanstandungen, dass Ihre Beiträge oder die Über-
schussbeteiligung nicht oder nicht vollständig in Ihrem 
Nachweis enthalten sind, machen Sie – bitte innerhalb 
von sechs Monaten – in Textform gegenüber der kvw gel-
tend. 2Beanstandungen hinsichtlich der vom Arbeitgeber 
abgeführten Beiträge sind unmittelbar gegenüber diesem 
geltend zu machen.

§  23 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-
ten?

(1) 1Den Beitrag kann die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer grundsätzlich im Rahmen der gesetzlichen För-
dermöglichkeiten frei bestimmen. 2Einmalige Sonder-
zahlungen können die kvw zulassen. 3Sie gelten als 
genehmigt, wenn die kvw nicht innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen nach Gutschrift bei ihr widersprechen.

(2) 1Der jeweilige Beitrag muss bis zum Ende des Mo-
nats, für den er zu entrichten ist, bei den kvw gutge-
schrieben sein. 2Altersvorsorgezulagen werden mit ihrer 
Gutschrift bei den kvw als Beiträge berücksichtigt.

(3) 1Während der Beschäftigung führt Ihr Arbeitgeber 
die Beiträge zum Fälligkeitszeitpunkt an die kvw ab. 
2Die kvw können die Entgegennahme von Beiträgen zu-
rückweisen, wenn nicht der von ihr angegebene Verwen-
dungszweck auf dem Überweisungsträge verwendet 
wird.

§ 24 Was haben Sie uns mitzuteilen?

•  Mitteilungspfl ichten von Versicherten und Versiche-
rungsnehmern

(1) Mitzuteilen ist unverzüglich das Ende des Beschäfti-
gungsverhältnisses sowie jede Änderung der Anschrift 
der/des Versicherten (Wohnsitz oder dauernder Aufent-

halt) und jede Änderung, die zu einer Minderung oder 
zum Wegfall des Zulagenanspruchs nach dem Einkom-
mensteuergesetz („Riester-Rente“) führt, insbesondere:

•  der Wegfall des Bezuges des Kindergeldes,

•  die Änderung der Zuordnung der Kinderzulage,

•  der Abschluss von weiteren Altersvorsorgeverträgen,

•  die Aufgabe des inländischen Wohnsitzes.

(2) 1Den kvw ist auch unverzüglich mitzuteilen, wenn 
Sie bei fortbestehendem Beschäftigungsverhältnis kein 
Arbeitsentgelt mehr erhalten (zum Beispiel bei Eltern-
zeit oder Bezug von Krankengeld). 2Gleiches gilt für die 
Beendigung der eheähnlichen Lebensgemeinschaft und/
oder der gemeinsamen Haushaltsführung.

•  Mitteilungspfl ichten von Rentenberechtigten

(3) Jede Verlegung des Wohnsitzes oder dauernden Auf-
enthalts und jede Änderung von Verhältnissen, die den 
Rentenanspruch dem Grunde oder der Höhe nach be-
rührt, ist unverzüglich in Textform mitzuteilen, bei Wai-
senrenten insbesondere:

•  die Umwandlung einer Halb- in eine Vollwaisenrente,

•  wenn das 18. Lebensjahr vollendet ist, das Ende der 
Schul- oder Berufsausbildung oder eines freiwilligen 
sozialen Jahres oder der Wegfall der Unterhaltsbe-
dürftigkeit.

(4) Innerhalb einer von den kvw gesetzten Frist müssen 
auf Anforderung Auskünfte erteilt und die erforderlichen 
Nachweise sowie Lebensbescheinigungen vorgelegt wer-
den.

(5) Kommt die/der Rentenberechtigte ihren/seinen Mit-
teilungs-, Auskunfts- oder Nachweispfl ichten nicht nach, 
können die kvw die Rente zurückbehalten.

(6) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Renten sind zurückzu-
zahlen. 2Überzahlungen sind zu erstatten oder können 
von den kvw mit künftigen Leistungen verrechnet wer-
den. 3Bei einer Verletzung von Anzeigepfl ichten kann sich 
die/der Rentenberechtigte nicht auf den Wegfall der Be-
reicherung berufen.

§ 25 Welche Verjährungsfrist ist zu beachten?
1Ansprüche aus der Versicherung können nur innerhalb 
von drei Jahren in Textform geltend gemacht werden; 
dies gilt auch für Beanstandungen, dass die Kapitalaus-
zahlung, die monatliche Rente, eine Rentennachzahlung, 
eine Abfi ndung oder eine Beitragsrückzahlung nicht 
oder nicht in der geschuldeten Höhe gezahlt worden sei. 
2Die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist. 3Sie ist gehemmt, solange auf 
die Beanstandung hin noch keine Entscheidung der kvw 
ergangen ist.

§ 26 Wer ist für Klagen zuständig?

(1) 1Klagen können beim zuständigen ordentlichen Ge-
richt (Amts-/Landgericht) am Sitz der kvw in Münster 
erhoben werden. 2Versicherungsnehmerin/-nehmer, Versi-
cherte oder Rentenberechtigte können ihre Ansprüche 
auch bei dem Gericht geltend machen, in dessen Bezirk 
der/die Versicherungsnehmer/in, Versicherte oder Ren-
tenberechtigte ihren/seinen Wohnsitz, in Ermangelung 
eines solchen, ihren/seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat; 
bei Klagen der kvw ist dieses Gericht – vorbehaltlich 
nachstehender Ausnahmen – immer zuständig.

(2) Abweichend von Absatz  1 Satz  2 ist der Gerichts-
stand Münster, wenn die/der Versicherungsnehmerin/-
nehmer, Versicherte oder Rentenberechtigte nach Beginn 
der freiwilligen Versicherung ihren/seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland verlegt oder der Wohnsitz oder gewöhnliche 
Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht be-
kannt ist.

§ 27 Welches Recht fi ndet auf Ihren Vertrag Anwendung?
1Auf Ihren Vertrag fi ndet das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland Anwendung. 
2Vertragssprache ist deutsch.
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§ 28 Welche Bestimmungen können geändert werden?

(1) Änderungen der AVB bedürfen der Genehmigung der 
Aufsicht.

(2) Die AVB können wir gemäß Absatz 1, auch mit Wir-
kung für bestehende Verträge, ändern, wenn und soweit

(a) die Änderung für die Versicherten lediglich vorteilhaft 
ist;

(b) die Änderung rein redaktioneller Art ist, ohne dass 
sich dadurch die Rechte und Pfl ichten der Vertragsbetei-
ligten ändern (zum Beispiel die Anpassung des Verweises 
auf eine bestimmte Rechtsnorm, wenn dieser durch eine 
Gesetzesänderung fehlerhaft geworden ist);

(c) im Falle einer Änderung von Gesetzen, auf denen 
diese AVB beruhen oder auf die sie Bezug nehmen, die 
Änderung der AVB zur Anpassung an die geänderte 
Rechtslage erforderlich ist;

(d) wegen einer Änderung des Tarifvertrages über die zu-
sätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes– Altersvorsorge-TV-Kommunal (ATV-K) 
– eine Anpassung der AVB erforderlich ist;

(e) eine Bestimmung der AVB durch höchstrichterliche 
Entscheidung oder durch bestandskräftigen Verwal-
tungsakt für unwirksam erklärt worden ist und – die Än-
derung der AVB zur Fortführung des Vertrages notwen-
dig ist oder – das Festhalten am Vertrag ohne neue 
Regelung für eine Vertragspartei auch unter Berücksich-
tigung der Interessen der anderen Vertragspartei eine un-
zumutbare Härte darstellen würde;

(f) bei nachträglich eingetretenen, nicht unerheblichen 
Störungen des Äquivalenzverhältnisses, die im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses für uns nicht vorhersehbar waren 
und von uns nicht zu vertreten sind; eine Anpassung der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Wiederher-
stellung des ursprünglichen Äquivalenzverhältnisses er-
forderlich ist.

(3) Änderungen nach Absatz  2 müssen die Belange der 
Versicherten unter Wahrung des Vertragsziels angemes-
sen berücksichtigen.“

Anlage: Altersfaktorentabelle

Alter
x/y

 
Altersfaktor

Alter
x/y

 
Altersfaktor

17 0,84 43 0,82

18 0,84 44 0,82

19 0,84 45 0,82

20 0,84 46 0,82

21 0,84 47 0,82

22 0,84 48 0,82

23 0,84 49 0,82

24 0,84 50 0,82

25 0,84 51 0,82

26 0,84 52 0,82

27 0,83 53 0,82

28 0,83 54 0,82

29 0,83 55 0,82

30 0,83 56 0,82

31 0,83 57 0,82

32 0,83 58 0,81

33 0,83 59 0,81

34 0,83 60 0,81

35 0,83 61 0,81

36 0,83 62 0,81

37 0,83 63 0,81

38 0,83 64 0,81

39 0,82 65 0,81

40 0,82 66 0,80

41 0,82 ≥ 67 0,79

42 0,82    

Anlage: Tabelle zur Umwandlung einer Anwartschaft auf 
Altersrente in eine wertgleiche Rente wegen Erwerbs-
minderung (Umwandlungstabelle)

Alter
x/y

 Umrechnungs-
faktor

Alter
x/y

 Umrechnungs-
faktor

17 59,67 % 43 67,93 %

18 61,05 % 44 68,67 %

19 62,48 % 45 69,40 %

20 63,74 % 46 70,12 %

21 61,80 % 47 70,84 %

22 60,24 % 48 71,56 %

23 59,03 % 49 72,31 %

24 58,16 % 50 73,08 %

25 57,60 % 51 73,89 %

26 57,34 % 52 74,75 %

27 57,32 % 53 75,67 %

28 57,50 % 54 76,66 %

29 57,83 % 55 77,74 %

30 58,30 % 56 78,91 %

31 58,86 % 57 80,28 %

32 59,50 % 58 81,87 %

33 60,20 % 59 83,70 %

34 60,93 % 60 85,81 %

35 61,69 % 61 88,23 %

36 62,47 % 62 90,98 %

37 63,25 % 63 94,13 %

38 64,04 % 64 97,72 %

39 64,83 % 65 100,00 %

40 65,62 %    

41 66,40 %    

42 67,18 %    

§ 2
Inkrafttreten

Diese Satzungsänderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2017 in Kraft.

– GV. NRW. 2017 S. 267
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701

Gesetz
über die Sicherung von Tariftreue und 

 Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

(Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW)

Vom 31. Januar 2017

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Sicherung von Tariftreue und 

Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb 
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge

(Tariftreue- und Vergabegesetz 
Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW)

§ 1 
Zweck des Gesetzes

Zweck dieses Gesetzes ist es, einen fairen Wettbewerb 
um das wirtschaftlichste Angebot bei der Vergabe öffent-
licher Aufträge unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
von Sozialverträglichkeit, Umweltschutz und Energieef-
fi zienz (Nachhaltigkeitskriterien) sowie Qualität und In-
novation der Angebote zu fördern und zu unterstützen.

§ 2 
Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz gilt für die Vergabe öffentlicher Auf-
träge über die Beschaffung von Leistungen, die die Aus-
führung von Bauleistungen oder die Erbringung von 
Dienstleistungen im Sinne des § 103 Absatz 1 des Geset-
zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1750, 
3245), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Februar 2016 (BGBl. I S. 203) geändert worden ist, zum 
Gegenstand haben. Die §§ 3 und 6 bis 8 gelten auch für 
Verträge im Sinne des § 103 Absatz 1 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, die die Lieferung von 
Waren zum Gegenstand haben. Das Gesetz gilt nicht für 
öffentliche Aufträge, die im Namen oder im Auftrag des 
Bundes ausgeführt werden.

(2) Im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs gelten 
die Regelungen dieses Gesetzes für alle öffentlichen Auf-
träge im Sinne des Absatzes 1, die Dienstleistungsauf-
träge im Sinne der Verordnung (EG) Nr.  1370/2007 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2007 über öffentliche Personenverkehrsdienste auf 
Schiene und Straße und zur Aufhebung der Verordnun-
gen (EWG) Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates 
(ABl. L 315 vom 3.12.2007, S. 1) sind. Dieses Gesetz gilt 
auch für Verkehre im Sinne von § 1 Freistellungs-Verord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 9240-1-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 4. Mai 
2012 (BGBl. I S. 1037) geändert worden ist.

(3) Öffentliche Auftraggeber im Sinne dieses Gesetzes 
sind die nordrhein-westfälischen Auftraggeber nach § 99 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

(4) Dieses Gesetz gilt ab einem geschätzten Auftragswert 
von 20 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). Die §§  6 und 7 
gelten bereits ab einem geschätzten Auftragswert von 
5 000 Euro (ohne Umsatzsteuer). Für die Schätzung des 
Auftragswerts gilt §  3 der Vergabeverordnung vom 12. 
April 2016 (BGBl. I S. 624).

(5) Für Verträge von Sektoren- und Konzessionsauftrag-
gebern im Sinne der §§ 100 und 101, für verteidigungs- 
und sicherheitsspezifi sche öffentliche Aufträge im Sinne 
des § 104, für Konzessionen im Sinne des § 105, für Ver-
gaben im Sinne der §§  107, 108, 109, 110, 111, 112, 116 
und 117 jeweils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen gilt dieses Gesetz nicht. 

(6) Sollen öffentliche Aufträge gemeinsam mit Auftrag-
gebern anderer Bundesländer oder mit Nachbarstaaten 
der Bundesrepublik Deutschland vergeben werden, soll 
mit diesen eine Einigung über die Einhaltung der Be-

stimmungen dieses Gesetzes angestrebt werden. Kommt 
keine Einigung zustande, kann von den Bestimmungen 
dieses Gesetzes abgewichen werden.

§ 3
Grundsätze für die Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Die vergaberechtlichen Regelungen und Erforder-
nisse des primären und sekundären Unionsrechts, der 
bundeseinheitlichen Regelungen sowie des Landeshaus-
haltsrechts bleiben unberührt. Ebenfalls unberührt blei-
ben die Haushaltsgrundsätze und der Verhältnismäßig-
keitsgrundsatz.

(2) Auch unterhalb der Schwellenwerte nach §  106 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie §  2 
Absatz  4 dieses Gesetzes können öffentliche Auftragge-
ber zur Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots 
neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, um-
weltbezogene, innovative oder soziale Aspekte berück-
sichtigen. Dabei müssen die Zuschlagskriterien mit dem 
Auftragsgegenstand in Verbindung stehen. Die öffentli-
chen Auftraggeber können über die in den §§  6 und 7 
festgelegten Mindeststandards hinausgehende besondere 
Bedingungen für die Ausführung eines Auftrags (Aus-
führungsbedingungen) festlegen, wie z.B. Kriterien des 
Fairen Handels und weitergehende Regelungen zur Ar-
beitsorganisation (beispielsweise zu Gesundheits- und 
Sozialstandards), sofern diese mit dem Auftragsgegen-
stand in Verbindung stehen. Die Ausführungsbedingun-
gen müssen sich aus der Auftragsbekanntmachung oder 
den Vergabeunterlagen ergeben. Sie können wirtschaftli-
che, innovationsbezogene, umweltbezogene, soziale oder 
beschäftigungspolitische Belange umfassen.

§ 4 
Tariftreuepfl icht, Mindestlohn

(1) Öffentliche Aufträge für Leistungen, deren Erbrin-
gung dem Geltungsbereich

1.   eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl.  I 
S.  1323) in der jeweils geltenden Fassung für allge-
mein verbindlich erklärten Tarifvertrages,

2.   eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkun-
gen des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. April 
2009 (BGBl. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung 
für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages 
oder

3.   einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes oder nach § 3a des Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Februar 1995 (BGBl.  I S.  158) in der jeweils 
geltenden Fassung erlassenen Rechtsverordnung un-
terfällt, 

dürfen nur an ein Unternehmen vergeben werden, wenn 
sich dieses gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber 
schriftlich verpfl ichtet hat, seinen Beschäftigten (ohne 
Auszubildende) bei der Ausführung des Auftrags wenigs-
tens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschließ-
lich des Mindestentgelts zu gewähren, die in dem Tarif-
vertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich vorgege-
ben werden.

(2) Öffentliche Aufträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 
im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs auf Straße 
und Schiene dürfen nur an ein Unternehmen vergeben 
werden, wenn sich dieses gegenüber dem öffentlichen 
Auftraggeber schriftlich verpfl ichtet hat, seinen Beschäf-
tigten (ohne Auszubildende) bei der Ausführung des Auf-
trags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen für diese 
Leistung in einem einschlägigen und repräsentativen mit 
einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifver-
trag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich fest-
gelegten Modalitäten zu zahlen und während der Aus-
führungslaufzeit Änderungen nachzuvollziehen. Das für 
Arbeit zuständige Ministerium bestimmt durch Rechts-
verordnung gemäß §  16 Absatz  1, welcher Tarifvertrag, 
beziehungsweise welche Tarifverträge als repräsentativ 
im Sinne des Satzes 1 anzusehen sind. Der öffentliche 
Auftraggeber führt diese in der Bekanntmachung und 
den Vergabeunterlagen des öffentlichen Auftrags auf.
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(3) Öffentliche Aufträge über Leistungen dürfen nur an 
ein Unternehmen vergeben werden, wenn sich dieses 
durch Erklärung gegenüber dem öffentlichen Auftragge-
ber schriftlich verpfl ichtet hat, seinen Beschäftigten 
(ohne Auszubildende) bei der Ausführung der Leistung 
wenigstens ein Entgelt zu zahlen, das den Vorgaben des 
Mindestlohngesetzes vom 11. August 2014 (BGBl.  I 
S.  1348) in der jeweils geltenden Fassung entspricht, 
mindestens aber ein Mindeststundenentgelt von 8,84 
Euro. Das Unternehmen muss im Rahmen der Verpfl ich-
tungserklärung die Art der tarifl ichen Bindung sowie die 
Höhe der gezahlten Mindeststundenentgelte für die im 
Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Beschäf-
tigten angeben. Die Sätze 1 und 2 gelten nur, sofern die 
ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland erbracht wird.

(4) Öffentliche Aufträge und Leistungen im Sinne der 
Absätze 1 bis 3 dürfen nur an Unternehmen vergeben 
werden, wenn sich diese gegenüber dem öffentlichen 
Auftraggeber vor Zuschlagserteilung schriftlich ver-
pfl ichtet haben, dafür zu sorgen, dass Leiharbeitneh-
merinnen und Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeit-
nehmerüberlassungsgesetzes bei der Ausführung der 
Leistung für die gleiche Tätigkeit ebenso entlohnt wer-
den wie ihre regulär Beschäftigten.

(5) Auf bevorzugte Bieter gemäß den §  224 Absatz  1 
Satz 1 und Absatz 2 sowie § 226 des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter 
Menschen (Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2016, BGBl. I S. 3234) fi nden die Absätze 3 und 4 keine 
Anwendung.

(6) Erscheint ein Angebotspreis ungewöhnlich niedrig, 
so dass begründete Zweifel an der Einhaltung der Vorga-
ben der vorstehenden Absätze bestehen, kann sich der 
öffentliche Auftraggeber die Kalkulationsgrundlagen des 
Bieters innerhalb einer von ihm zu bestimmenden an-
gemessenen Frist vorlegen lassen. Begründete Zweifel 
können vorliegen, wenn der Angebotspreis (netto) mehr 
als 10 Prozent unter dem nächsthöheren Angebotspreis 
(netto) liegt. Legt der Bieter die Kalkulationsgrundlagen 
nicht fristgerecht vor oder werden die Zweifel aufgrund 
der vorgelegten Unterlagen nicht ausgeräumt, muss das 
Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

(7) Erfüllt die Vergabe eines öffentlichen Auftrages die 
Voraussetzungen von mehr als einer der in den Absät-
zen 1 bis 3 getroffenen Regelungen, so gilt die für die Be-
schäftigten jeweils günstigste Regelung. Absatz 3 Satz 2 
gilt entsprechend.

§ 5 
Nachunternehmer und Verleiher 

von Arbeitskräften

(1) Für den Fall der Ausführung übernommener Leistun-
gen durch Nachunternehmer oder bei Beschäftigung von 
entliehenen Arbeitskräften hat sich der Bieter in der Ver-
pfl ichtungserklärung nach § 4 zu verpfl ichten, auch von 
seinen Nachunternehmern und den Verleihern von Ar-
beitskräften eine Verpfl ichtungserklärung nach §  4 ihm 
gegenüber abgeben zu lassen. § 4 Absatz 3 Satz 2 und 3 
gelten für Nachunternehmer und Verleiher von Arbeits-
kräften entsprechend. Die Sätze 1 und 2 gelten entspre-
chend für alle weiteren Nachunternehmer des Nachun-
ternehmers.

(2) Die Unternehmen haben ihre Nachunternehmer und 
Verleiher von Arbeitskräften sorgfältig auszuwählen. 
Dies schließt die Pfl icht ein, die Angebote der Nachun-
ternehmer und Verleiher von Arbeitskräften daraufhin zu 
überprüfen, ob die Kalkulation unter Beachtung der Vor-
gaben des § 4 zustande gekommen sein kann.

§ 6 
Berücksichtigung von Aspekten des Umweltschutzes 

und der Energieeffizienz

(1) Bei der Konzeption des Bedarfs für die Beschaffung 
ist verpfl ichtend folgendes zu berücksichtigen:

1.   Lebenszykluskosten; dazu gehören Betriebs- und 
Wartungskosten (insbesondere Energiekosten), Ent-
sorgungskosten, Preis-Leistungs-Verhältnis über die 
Nutzungsdauer,

2.  das Ziel einer möglichst hohen Energieeffizienz und

3.   Leistungs- oder Funktionsanforderungen sowie tech-
nische Spezifi kationen zur Berücksichtigung von Um-
weltaspekten und Umweltzeichen.

(2) Im Bereich unterhalb der Schwellenwerte nach § 106 
des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt:

1.   Zur Bestimmung des wirtschaftlichsten Angebots sind 
neben dem Preis auch die Betriebs- und Wartungs- 
sowie die Entsorgungskosten zu berücksichtigen.

2.   Im Leistungsverzeichnis oder in der Bekanntmachung 
sollen Leistungs- oder Funktionsanforderungen hin-
sichtlich des Umweltschutzes und der Energieeffizi-
enz ausdrücklich genannt werden. Dabei kann auf ge-
eignete Umweltzeichen wie „Blauer Engel“ verwiesen 
werden. Der Nachweis kann durch das entsprechende 
Umweltzeichen, ein anderes gleichwertiges Siegel 
oder durch andere geeignete und gleichwertige Mittel 
erbracht werden. Beim Kauf, der Ersetzung oder der 
Nachrüstung technischer Geräte und Ausrüstungen 
sind mit der Leistungsbeschreibung im Rahmen der 
technischen Anforderungen von den Bietern Angaben 
zum Energieverbrauch von technischen Geräten und 
Ausrüstungen zu fordern. Dabei ist in geeigneten Fäl-
len eine Analyse minimierter Lebenszykluskosten 
oder eine vergleichbare Methode zur Gewährleistung 
der Wirtschaftlichkeit vom Bieter zu fordern.

3.   Im Rahmen der Eignungsprüfung soll der öffentliche 
Auftraggeber von den Bietern und Bewerbern zum 
Nachweis ihrer Leistungsfähigkeit in geeigneten Fäl-
len verlangen, dass das zu beauftragende Unterneh-
men bestimmte Normen für das Umweltmanagement 
erfüllt. Diese können bei umweltrelevanten öffentli-
chen Bau- und Dienstleistungsaufträgen in der An-
gabe der Umweltmanagementmaßnahmen bestehen, 
die bei der Ausführung des Auftrags zur Anwendung 
kommen sollen. Zum Nachweis dafür, dass der Bieter 
bestimmte Normen für das Umweltmanagement er-
füllt, kann der Auftraggeber die Vorlage von Beschei-
nigungen unabhängiger Stellen verlangen. Die Teil-
nahme am „Eco-Management and Audit Scheme 
(EMAS)“ als europäische Auszeichnung für betriebli-
ches Umweltmanagement ist einer der geeigneten 
Nachweise zur Erfüllung von bestimmten Normen für 
das Umweltmanagement.

§ 7 
Beachtung von Mindestanforderungen 

der Internationalen Arbeitsorganisation an die 
 Arbeitsbedingungen

Öffentliche Aufträge dürfen nur an Unternehmen verge-
ben werden, die nachweislich dafür Sorge tragen, dass 
die im konkreten Auftrag beschafften Waren unter Be-
achtung der in den Kernarbeitsnormen der Internationa-
len Arbeitsorganisation festgelegten Mindeststandards 
gewonnen oder hergestellt worden sind. Diese Mindest-
standards ergeben sich aus:

1.   dem Übereinkommen Nr.  29 vom 28.  Juni 1930 über 
Zwangs- oder Pfl ichtarbeit (BGBl. 1956 II S. 640, 641),

2.   dem Übereinkommen Nr. 87 vom 9. Juli 1948 über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereini-
gungsrechtes (BGBl. 1956 II S. 2072, 2073),

3.   dem Übereinkommen Nr. 98 vom 1. Juli 1949 über die 
Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes 
und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen (BGBl. 
1955 II S. 1122, 1123),

4.   dem Übereinkommen Nr. 100 vom 29. Juni 1951 über 
die Gleichheit des Entgelts männlicher und weibli-
cher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit (BGBl. 
1956 II S. 23, 24),

5.   dem Übereinkommen Nr. 105 vom 25. Juni 1957 über 
die Abschaffung der Zwangsarbeit (BGBl. 1959  II 
S. 441, 442),

6.   dem Übereinkommen Nr. 111 vom 25. Juni 1958 über 
die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf 
(BGBl. 1961 II S. 97, 98),
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7.   dem Übereinkommen Nr. 138 vom 26. Juni 1973 über 
das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung 
(BGBl. 1976 II S. 201, 202) und

8.   dem Übereinkommen Nr. 182 vom 17. Juni 1999 über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Besei-
tigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
(BGBl. 2001 II S. 1290, 1291).

§ 8 
Frauenförderung, Förderung der Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie

(1) Öffentliche Aufträge sollen nur an solche Unterneh-
men vergeben werden, die sich schriftlich verpfl ichten, 
bei der Ausführung des Auftrags Maßnahmen zur Frau-
enförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie im eigenen Unternehmen durchzufüh-
ren oder einzuleiten sowie das geltende Gleichbehand-
lungsrecht zu beachten. Satz 1 gilt nur

1.   für Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten (ohne 
Auszubildende) und

2.   für Aufträge über Leistungen ab einem geschätzten 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer von 50 000 Euro und 
für Aufträge über Bauleistungen ab einem geschätz-
ten Auftragswert ohne Umsatzsteuer von 150 000 
Euro.

(2) §  11 ist insoweit entsprechend anzuwenden, als der 
öffentliche Auftraggeber mit dem Auftragnehmer für 
jeden schuldhaften Verstoß gegen die Durchführung der 
vertraglichen Verpfl ichtung zur Umsetzung der im Rah-
men der Eigenerklärung festgelegten Maßnahmen nach 
Absatz  1 Satz  1 eine Vertragsstrafe nach §  11 Absatz  1 
Satz 1 sowie die Möglichkeit einer fristlosen Kündigung 
entsprechend §  11 Absatz  2 vereinbaren soll. Dies um-
fasst auch die Vereinbarung von Informations-, Aus-
kunfts- und Dokumentationspfl ichten des Auftragneh-
mers. §  11 Absatz  1 Satz  2 ist bei Maßnahmen nach 
Absatz 1 Satz 1 nicht anwendbar.

§ 9 
Verfahrensanforderungen zu den Erklärungen 

und Bestbieterprinzip

(1) Die nach diesem Gesetz erforderlichen Nachweise 
und Erklärungen sind nur von demjenigen Bieter, dem 
der Zuschlag erteilt werden soll (Bestbieter), vorzulegen.

(2) Öffentliche Auftraggeber sind verpfl ichtet, in der Be-
kanntmachung des öffentlichen Auftrags und in den Ver-
gabeunterlagen darauf hinzuweisen, dass die Bieter im 
Fall der beabsichtigten Zuschlagserteilung die nach die-
sem Gesetz erforderlichen Nachweise und Erklärungen 
nach Aufforderung innerhalb einer nach Tagen genau be-
stimmten Frist vorlegen müssen. Die Frist muss mindes-
tens drei Werktage betragen und darf fünf Werktage 
nicht überschreiten.

(3) Der öffentliche Auftraggeber fordert den Bestbieter 
auf, die nach dem Gesetz erforderlichen Nachweise und 
Erklärungen innerhalb der Frist nach Absatz 2 vorzule-
gen. Die Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absen-
dung dieser Aufforderung folgt. Die Vergabestelle kann 
im Ausnahmefall die Frist verlängern, wenn die erforder-
lichen Erklärungen und Nachweise nicht innerhalb des 
in Satz 1 bestimmten Zeitraumes vorgelegt werden kön-
nen oder dies im Hinblick auf Art und Umfang des Auf-
trages angemessen erscheint.

(4) Die Vorlage der nach diesem Gesetz erforderlichen 
Nachweise und Erklärungen hat in geeigneter Form zu 
erfolgen. Hierfür ist es grundsätzlich ausreichend, die 
Textform im Sinne des § 126b des Bürgerlichen Gesetz-
buchs zu verwenden. 

(5) Werden die nach diesem Gesetz erforderlichen Nach-
weise und Erklärungen im Sinne des Absatzes 1 nicht in-
nerhalb der in Absatz  3 bestimmten Frist rechtzeitig 
beim öffentlichen Auftraggeber vorgelegt, ist das Ange-
bot von der Wertung auszuschließen. In diesem Fall ist 
das der Wertungsrangfolge nach nächste Angebot heran-
zuziehen. Auf dieses Angebot fi nden diese Vorschriften 
Anwendung.

(6) Bei nicht von dem öffentlichen Auftraggeber zu ver-
tretener, objektiver Dringlichkeit kann dieser vom Best-
bieterprinzip absehen.

§ 10 
Kontrolle durch den öffentlichen Auftraggeber, 

Nachweise zur Beitragsentrichtung

(1) Öffentliche Auftraggeber sind berechtigt, Kontrollen 
durchzuführen, um die Einhaltung der dem Auftragneh-
mer sowie den Nachunternehmern und den Verleihern 
von Arbeitskräften auf Grund dieses Gesetzes auferleg-
ten Verpfl ichtungen zu überprüfen. Sie dürfen sich zu 
diesem Zweck die Entgeltabrechnungen, die Unterlagen 
über die Abführung von Steuern, Abgaben und Beiträ-
gen gemäß Absatz 3 sowie die abgeschlossenen Verträge 
in anonymisierter Form vorlegen lassen, diese prüfen und 
hierzu Auskünfte verlangen. Der Auftragnehmer sowie 
die Nachunternehmer und Verleiher von Arbeitskräften 
haben ihre jeweiligen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auf die Möglichkeit solcher Kontrollen hinzu-
weisen. Die öffentlichen Auftraggeber haben den Auf-
tragnehmer im Wege einer vertraglichen Vereinbarung zu 
verpfl ichten, ihm ein entsprechendes Auskunfts- und 
Prüfrecht bei der Beauftragung von Nachunternehmern 
und von Verleihern von Arbeitskräften einräumen zu las-
sen.

(2) Der Auftragnehmer hat vollständige und prüffähige 
Unterlagen zur Prüfung der Einhaltung der Vorgaben 
des §  4 bereitzuhalten und auf Verlangen dem öffentli-
chen Auftraggeber binnen einer vertraglich zu vereinba-
renden angemessenen Frist vorzulegen und zu erläutern. 
Der Auftragnehmer ist vertraglich zu verpfl ichten, die 
Einhaltung dieser Pfl icht durch die beauftragten Nach-
unternehmer und Verleiher von Arbeitskräften vertrag-
lich sicherzustellen.

(3) Öffentliche Auftraggeber haben bei der Vergabe von 
Bauaufträgen im Sinne des § 103 Absatz 1 in Verbindung 
mit Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrän-
kungen zum Nachweis der Eignung der Bieter deren 
Fachkunde und Leistungsfähigkeit zu prüfen. Bieter 
müssen nachweisen, dass sie die Beiträge zur gesetzli-
chen Sozialversicherung und der gemeinsamen Einrich-
tung der Tarifvertragsparteien im Sinne des §  5 Num-
mer  3 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vollständig 
entrichten. Soweit dies nicht durch eine gültige Beschei-
nigung des Vereins für die Präqualifi zierung von Bauun-
ternehmen e.V. erfolgt, kann der Nachweis durch Unter-
lagen erbracht werden, die nicht älter als ein Jahr sind 
und die durch die ausstellende Stelle festgelegte Gültig-
keit nicht überschreiten. Die Unterlagen müssen von 
dem zuständigen in- oder ausländischen Sozialversiche-
rungsträger – im Inland der Einzugsstelle – oder der zu-
ständigen in- oder ausländischen Sozialkasse ausgestellt 
sein, soweit der Betrieb des Bieters von dem Geltungsbe-
reich eines Tarifvertrages über eine gemeinsame Einrich-
tung der Tarifvertragsparteien erfasst wird. Der Nach-
weis nach Satz  2 kann durch eine Bescheinigung des 
ausländischen Staates erbracht werden. Bei fremdspra-
chigen Bescheinigungen ist eine beglaubigte Überset-
zung in die deutsche Sprache beizufügen.

(4) Im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern und 
Verleihern von Arbeitskräften muss der Bieter die Nach-
weise nach Absatz 3 Satz 2 auch für diese sowie alle wei-
teren Nachunternehmer erbringen.

§ 11 
Sanktionen durch den öffentlichen Auftraggeber

(1) Zwischen dem öffentlichen Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer ist für jeden schuldhaften Verstoß gegen 
die Verpfl ichtungen aus einer Verpfl ichtungserklärung 
nach § 4 eine Vertragsstrafe zu vereinbaren, deren Höhe 
ein Prozent, bei mehreren Verstößen bis zu fünf Prozent 
des Auftragswertes (netto) betragen soll. Der Auftrag-
nehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1 
auch für den Fall zu verpfl ichten, dass ein Verstoß gegen 
Verpfl ichtungen aus einer Verpfl ichtungserklärung nach 
§ 5 durch einen von ihm eingesetzten Nachunternehmer 
oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer 
oder von einem Verleiher von Arbeitskräften begangen 
wird, es sei denn, dass der Auftragnehmer den Verstoß 
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bei Beauftragung des Nachunternehmers und des Verlei-
hers von Arbeitskräften nicht kannte und unter Beach-
tung der Sorgfaltspfl icht eines ordentlichen Kaufmanns 
auch nicht kennen musste.

(2) Der öffentliche Auftraggeber hat mit dem Auftrag-
nehmer zu vereinbaren, dass die schuldhafte Nichterfül-
lung der Verpfl ichtungen aus einer Verpfl ichtungserklä-
rung nach §  4 durch den Auftragnehmer, aus einer 
Verpfl ichtungserklärung nach §  5 durch seine Nachun-
ternehmer und die Verleiher von Arbeitskräften sowie 
schuldhafte Verstöße gegen die Verpfl ichtungen des Auf-
tragnehmers aus §  5 den Auftraggeber zur fristlosen 
Kündigung des Bau- oder Dienstleistungsvertrages oder 
zur Aufl ösung des Dienstleistungsverhältnisses berechti-
gen.

§ 12 
Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge

(1) Auch unterhalb der Schwellenwerte nach §  106 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen gelten die 
Ausschlussgründe nach den §§ 123 und 124 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie die Möglich-
keit der Selbstreinigung nach § 125 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen. Ein Verstoß gegen sozial- 
oder arbeitsrechtliche Verpfl ichtungen im Sinne des 
§  124 Absatz  1 Nummer  1 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen liegt insbesondere dann vor, wenn 
der Auftragnehmer nachweislich gegen Pfl ichten aus 
einer Verpfl ichtungserklärung nach §  4, der Nachunter-
nehmer oder der Verleiher nachweislich gegen Pfl ichten 
aus einer Verpfl ichtungserklärung nach §  5 schuldhaft 
verstoßen haben.

(2) Ein Ausschluss nach Absatz 1 ist dem Vergaberegister 
nach §  6 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes vom 16. 
Dezember 2004 (GV. NRW. 2005 S. 8), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. 
S. 875) geändert worden ist, mitzuteilen.

§ 13 
Bietergemeinschaft, Bewerber beim 

Teilnahmewettbewerb

Beteiligt sich eine Bietergemeinschaft an einem Vergabe-
verfahren oder wird ihr der Zuschlag erteilt, so gelten 
die Verpfl ichtungen der Bieter und Auftragnehmer nach 
diesem Gesetz für die Bietergemeinschaft und für deren 
Mitglieder. § 12 Absatz 2 ist für die Mitglieder der Bie-
tergemeinschaft mit der Maßgabe entsprechend anzu-
wenden, dass das jeweilige Mitglied den Verstoß kannte 
oder unter Beachtung der Sorgfaltspfl icht eines ordentli-
chen Kaufmanns kennen musste. Satz  1 gilt entspre-
chend für Bewerber im Rahmen von Teilnahmewettbe-
werben.

§ 14 
Prüfbehörde

(1) Für die Prüfung der Einhaltung der Pfl ichten nach 
§  4 Absatz  2 und 4 eines Auftragnehmers und den ent-
sprechenden Pfl ichten nach § 5 eines Nachunternehmers 
oder Verleihers von Arbeitskräften (Betroffene) ist das 
für Arbeit zuständige Ministerium zuständig. Die Zu-
ständigkeit kann durch Rechtsverordnung gemäß §  16 
Absatz  3 auf eine nachgeordnete Behörde übertragen 
werden. Die Prüfung kann sowohl anlass- als auch stich-
probenbezogen erfolgen.

(2) Betroffene haben den Beauftragten der Prüfbehörde 
auf Verlangen die für die Prüfung nach Absatz  1 erfor-
derlichen mündlichen und schriftlichen Auskünfte zu er-
teilen.

(3) Die Beauftragten der Prüfbehörde sind befugt, zum 
Zwecke der Prüfung nach Absatz  1 Grundstücke und 
Geschäftsräume der Betroffenen während der üblichen 
Geschäftszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichti-
gungen vorzunehmen, sich die geschäftlichen Unterlagen 
vorlegen zu lassen und in diese Einsicht zu nehmen. Zur 
Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Si-
cherheit oder Ordnung können die Grundstücke und Ge-
schäftsräume tagsüber auch außerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Zeit sowie tagsüber auch dann betreten werden, 

wenn sie zugleich Wohnzwecken des Betroffenen dienen. 
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 des Grundgesetzes) wird insofern eingeschränkt.

(4) Die Betroffenen können die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder 
einen der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 
Dezember 2005 (BGBl.  I S.  3202; 2006 I S.  431; 2007 I 
S.  1781) in der jeweils geltenden Fassung bezeichneten 
Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Februar 1987 (BGBl.  I S. 602) in der jeweils gelten-
den Fassung aussetzen würde. Die Betroffenen sind dar-
auf hinzuweisen.

(5) Die Prüfbehörde unterrichtet die jeweils zuständigen 
Stellen, wenn sich bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
nach diesem Gesetz Anhaltspunkte ergeben für Verstöße 
gegen

 1.  dieses Gesetz,

 2.  das Arbeitnehmer-Entsendegesetz,

 3.  das Mindestlohngesetz,

 4.  das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,

 5.   Bestimmungen des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 
– Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversiche-
rung – in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 
November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363) 
in der jeweils geltenden Fassung zur Zahlung von 
Beiträgen und Meldepfl ichten,

 6.  die Steuergesetze,

 7.   das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Februar 2008 (BGBl.  I S.  162) in 
der jeweils geltenden Fassung,

 8.   die Handwerksordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. September 1998 (BGBl.  I S. 3074; 
2006 I S. 2095) und die Gewerbeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202), jeweils in der jeweils geltenden Fas-
sung,

 9.   das Güterkraftverkehrsgesetz vom 22. Juni 1998 
(BGBl. I S. 1485) in der jeweils geltenden Fassung,

10.   das Personenbeförderungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl.  I 
S.  1690) und das Allgemeine Eisenbahngesetz vom 
27. Dezember 1993 (BGBl.  I S.  2378, 2396; 1994 I 
S. 2439) jeweils in der jeweils geltenden Fassung und 
dazu gehörende Verordnungen,

11.   das Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996 (BGBl. I 
S.  1246), das Arbeitszeitgesetz vom 6. Juni 1994 
(BGBl. I S. 1170, 1171) und das Jugendarbeitsschutz-
gesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), jeweils in 
der jeweils geltenden Fassung oder

12.  sonstige Strafgesetze.

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig

1.   eine unwahre Verpfl ichtungserklärung nach §  4 Ab-
satz 2, 4 oder nach § 5 Absatz 1 abgibt oder trotz Ab-
gabe der Verpfl ichtungserklärung die hierin eingegan-
genen Verpfl ichtungen während der Durchführung des 
öffentlichen Auftrages nicht erfüllt, soweit nicht eine 
Ordnungswidrigkeit nach dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz gegeben ist, oder

2.   entgegen § 14 Absatz 3 eine Prüfung oder das Betre-
ten eines Geschäftsgrundstückes, eines Geschäftsrau-
mes oder eines Beförderungsmittels nicht duldet, bei 
der Prüfung nicht mitwirkt oder die genannten Doku-
mente oder Daten nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
vollständig vorlegt.

Eine Ordnungswidrigkeit liegt nur dann vor, wenn sie 
nicht bereits vom Mindestlohngesetz als solche erfasst 
ist. 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nummer  1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzig-
tausend Euro und in den Fällen der Nummer 2 mit einer 
Geldbuße von bis zu eintausend Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des §  36 Absatz  1 
Nummer  1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
die Prüfbehörde gemäß §  14 Absatz  1. Die Geldbußen 
fl ießen in die Kasse der Verwaltungsbehörde, die den 
Bußgeldbescheid erlassen hat. Die nach Satz  2 zustän-
dige Kasse trägt abweichend von § 105 Absatz 2 des Ge-
setzes über Ordnungswidrigkeiten die notwendigen Aus-
lagen. Sie ist auch ersatzpfl ichtig im Sinne des §  110 
Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten.

(4) Die Prüfbehörde unterrichtet das Gewerbezentralre-
gister über rechtskräftige Bußgeldbescheide nach Ab-
satz  1, sofern die Geldbuße mehr als 200 Euro beträgt. 
Sie meldet dies außerdem als Verfehlung an das Vergabe-
register. Die §§ 5ff. des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
fi nden entsprechende Anwendung.

(5) § 19 des Mindestlohngesetzes gilt entsprechend.

(6) Die für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten nach Absatz 3 zuständige Behörde darf öf-
fentlichen Auftraggebern und solchen Stellen, die durch 
Auftraggeber zugelassene Präqualifi kationsverzeichnisse 
oder Unternehmer- und Lieferantenverzeichnisse führen, 
auf Verlangen die erforderlichen Auskünfte geben.

§ 16 
Rechtsverordnungen

(1) Das für Arbeit zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung festzustellen, welcher Ta-
rifvertrag oder welche Tarifverträge im Bereich des öf-
fentlichen Personenverkehrs gemäß §  2 Absatz  2 
repräsentativ im Sinne von § 4 Absatz 2 sind.

(2) Bei der Feststellung der Repräsentativität eines oder 
mehrerer Tarifverträge nach Absatz 1 ist auf die Bedeu-
tung des oder der Tarifverträge für die Arbeitsbedingun-
gen der Arbeitnehmer abzustellen. Hierbei kann insbe-
sondere auf

1.   die Zahl der von den jeweils tarifgebundenen Arbeit-
gebern unter den Geltungsbereich des Tarifvertrags 
fallenden Beschäftigten oder

2.   die Zahl der jeweils unter den Geltungsbereich des 
Tarifvertrags fallenden Mitglieder der Gewerkschaft, 
die den Tarifvertrag geschlossen hat,

Bezug genommen werden. Das für Arbeit zuständige Mi-
nisterium errichtet einen beratenden Ausschuss für die 
Feststellung der Repräsentativität der Tarifverträge. Es 
bestellt für die Dauer von vier Jahren je drei Vertreter 
von Gewerkschaften und von Arbeitgebern oder Arbeit-
geberverbänden im Bereich des öffentlichen Personen-
verkehrs auf deren Vorschlag als Mitglieder. Die Bera-
tungen koordiniert und leitet eine von dem für Arbeit 
zuständigen Ministerium beauftragte Person, die kein 
Stimmrecht hat. Der Ausschuss gibt eine schriftlich be-
gründete Empfehlung ab. Kommt ein mehrheitlicher Be-
schluss über eine Empfehlung nicht zustande, so ist dies 
unter ausführlicher Darstellung der unterschiedlichen 
Positionen schriftlich mitzuteilen. Das für Arbeit zustän-
dige Ministerium wird ermächtigt, das Nähere zur Be-
stellung des Ausschusses, zu Beratungsverfahren und 
Beschlussfassung, zur Geschäftsordnung und zur Vertre-
tung und Entschädigung der Mitglieder durch Rechts-
verordnung zu regeln.

(3) Das für Arbeit zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, in seinem Geschäftsbereich durch Rechtsverordnung 
eine andere Behörde zur Verwaltungsbehörde im Sinne 
des §  36 Absatz  1 Nummer  1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten zu bestimmen.

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung folgendes zu regeln:

1.   Mustervordrucke für die Verpfl ichtungserklärungen 
nach § 4 Absatz 1, 2, 3 und 4 sowie § 5,

2.   Konkretisierungen hinsichtlich der Art und Weise der 
Berücksichtigung der in §  6 genannten Kriterien im 
Vergabeverfahren vorzunehmen,

3.   auf welche Produktgruppen oder Herstellungsverfah-
ren § 7 anzuwenden ist; die Verordnung trifft im An-
wendungsbereich des §  7 auch Bestimmungen zur 
Nachweiserbringung sowie zur vertraglichen Ausge-
staltung von Kontrollen und Sanktionen,

4.   den Inhalt der Maßnahmen zur Frauenförderung und 
zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie sowie den Kreis der betroffenen Unternehmen und

5.   ein Siegelsystem, bei dem an Stelle der nach diesem 
Gesetz erforderlichen Nachweise und Erklärungen ein 
Siegel vorgelegt werden kann. Die konkrete Ausge-
staltung des Siegelverfahrens, Aufgaben und Befug-
nisse etwaiger einzurichtender Siegelvergabestellen 
sowie die Regelungen zum Erhalt oder Entzug eines 
Siegels sind ebenfalls in der Rechtsverordnung zu re-
geln.

§ 17 
Servicestelle zum Tariftreue- und Vergabegesetz

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium nimmt die 
Funktion einer Servicestelle für dieses Gesetz wahr. Die 
Servicestelle steht Jedermann zur Verfügung und infor-
miert unentgeltlich über die praktische Anwendung die-
ses Gesetzes.

§ 18
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) § 16 Absatz 4 sowie § 17 treten am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. 
April 2017 in Kraft. Am 1. April 2017 treten das Tarift-
reue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen vom 10. 
Januar 2012 (GV. NRW. S. 17), die Verordnung Tariftreue- 
und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen vom 14. Mai 
2013 (GV. NRW. S. 254), die Vergabe-Mindestentgelt-Ver-
ordnung vom 19. November 2014 (GV. NRW. S.  927) 
sowie die Vergabe-Mindestentgeltausschuss-Verordnung 
vom 23. April 2012 (GV. NRW. S. 176) außer Kraft.

(2) Dieses Gesetz tritt im zehnten Jahr nach Inkrafttre-
ten gemäß Absatz 1 Satz 2 mit Ablauf des Monats außer 
Kraft, der kalendermäßig dem Monat, in dem es in Kraft 
getreten ist, vorangeht. Dieses Gesetz gilt für alle Verfah-
ren zur Vergabe öffentlicher Aufträge im Sinne dieses 
Gesetzes, die nach Inkrafttreten gemäß Absatz 1 Satz 2 
begonnen werden.

Düsseldorf, den 31. Januar 2017

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerpräsidentin

(L. S.) Hannelore  K r a f t

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung

Sylvia  L ö h r m a n n

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk

Garrelt  D u i n

Der Minister 
für Inneres und Kommunales

Ralf  J ä g e r

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales

Rainer  S c h m e l t z e r

Der Justizminister

Thomas  K u t s c h a t y
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Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz

Johannes  R e m m e l

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

zugleich für den Finanzminister

Michael  G r o s c h e k

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung

Svenja  S c h u l z e

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport

Christina  K a m p m a n n

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pfl ege und Alter

Barbara  S t e f f e n s

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei

Franz-Josef  L e  r s c h - M e n s e

– GV. NRW. 2017 S. 273

77

Satzung zur Änderung der 
Satzung des Wupperverbandes

Vom 8. Dezember 2016

Auf Grund des §  10 Absatz  1 in Verbindung mit den 
§§ 11 und 14 Absatz 1 des Wupperverbandsgesetzes vom 
15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993  S.  40) hat die Ver-
bandsversammlung am 8. Dezember 2016 folgende Än-
derungen der Satzung des Wupperverbandes vom 9. Au-
gust 1994 (GV. NRW. S.  692), die zuletzt durch Satzung 
vom 28. Februar 2008 (GV. NRW. S. 337) geändert worden 
ist, beschlossen:

Zum 1. Januar 2017 wird die Satzung wie folgt geändert:

1.  Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 

§ 3a
Art der Ausweisung und Abrechnung gegenüber 

dem vorteilhabenden Mitglied für die nach 
§ 4 Absatz 1 WupperVG übernommenen Aufgaben

(§ 11 Abs. 3 Nr. 9 WupperVG, § 52 Abs. 2 LWG)

  (1) Bei übernommenen Aufgaben, deren Erledigung 
dem ausschließlichen Vorteil eines einzelnen Mitglieds 
dienen, werden die dafür entstehenden Sach-, Perso-
nal-, und Finanzaufwendungen und die damit erziel-
ten Erträge in einem eigenen Geschäftsbereich ge-
führt, gesondert ausgewiesen und einzelveranlagt dem 
jeweiligen Mitglied durch Beiträge weiterberechnet.

  (2) Sofern die übernommen Aufgaben ganz oder zum 
Teil im Interesse mehrerer oder aller Mitglieder lie-
gen, werden die dafür entstehenden Sach-, Personal-, 
und Finanzaufwendungen abzüglich der damit erziel-
ten Erträge nach den jeweils in den Veranlagungsre-
geln festgelegten Verteilungsmaßstäben auf die jeweils 
vorteilhabenden Mitglieder- bzw. Mitgliedergruppen 
umgelegt.“

2.   § 18 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Andere öffentliche Bekanntmachungen des Wupper-
verbandes erfolgen auf der Internetseite des Wupperver-
bandes unter der Internetadresse www.wupperverband.
de. In den Amtsblättern der Regierungsbezirke Arnsberg, 

Düsseldorf und Köln wird auf die jeweilige Bekanntma-
chung hingewiesen.

Der Gegenstand der öffentlichen Bekanntmachung als 
Textfassung kann zudem von jedermann beim Vorstand 
des Wupperverbandes bezogen und/oder während der 
Dienstzeiten beim Wupperverband, Untere Lichtenplat-
zer Str. 100, 42289 Wuppertal eingesehen werden.

Öffentliche Ausschreibungen werden nach den dafür gel-
tenden Vorschriften bekannt gemacht.

§ 11 Absatz 4 WupperVG bleibt unberührt.“

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften des Wupperverbands-
gesetzes gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres 
nach dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kanntgemacht worden, 

c)   der Vorstand hat den Beschluss der Verbandsver-
sammlung vorher beanstandet oder

d)   der Form-oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 
Verband vorher gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

Die vorstehende, mit Erlass des Ministeriums für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz des Landes Nordrhein-Westfalens vom 17. Ja-
nuar 2017 – Az.: IV-1 072 080 00 – gemäß § 11 Absatz 2 
WupperVG genehmigte Satzungsänderung sowie der 
Hinweis gemäß § 11 Absatz 5 WupperVG werden hiermit 
gemäß § 11 Absatz 4 WupperVG bekanntgemacht.

Wuppertal, den 25. Januar 2017

Der Vorstand

W u l f

– GV. NRW. 2017 S. 278

77

Satzung zur Änderung der 
Satzung des Erftverbandes

Vom 13. Dezember 2016

Die Delegiertenversammlung des Erftverbandes hat am 
13. Dezember 2016 auf Grund des § 14 Absatz 2 des Ge-
setzes über den Erftverband in der Fassung der Bekannt-
machung vom 3. Januar 1986 (GV. NRW. S. 54) folgende 
Änderung der Satzung beschlossen:

1
Die Satzung des Erftverbandes vom 7. Oktober 1993 (GV. 
NRW. S. 978), die zuletzt durch Satzung vom 6. Dezem-
ber 2010 (GV. NRW. S. 54) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  § 10 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

  „§ 10
  Wirtschaftsplan, Finanzplanung“.

 b)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 c)  Die Absatzzeichnung „(2)“ wird gestrichen.

2. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

 „§ 10a
 (§§ 52 Abs. 2 LWG, § 4 Abs. 2 ErftVG)

  Bei übernommenen Aufgaben, deren Erledigung dem 
ausschließlichen Vorteil eines einzelnen Mitglieds die-
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nen, werden die dafür entstehenden Sach-, Personal-, 
und Finanzaufwendungen und die damit erzielten Er-
träge in einem eigenen Geschäftsbereich geführt, ge-
sondert ausgewiesen und einzelveranlagt dem jeweili-
gen Mitglied durch Beiträge weiterberechnet. Sofern 
die übernommenen Aufgaben ganz oder zum Teil im 
Interesse mehrerer oder aller Mitglieder liegen, wer-
den die dafür entstehenden Sach-, Personal, und Fi-
nanzaufwendungen abzüglich der damit erzielten Er-
träge nach den jeweils in den Veranlagungsregeln 
festgelegten Verteilungsmaßstäben auf die jeweils vor-
teilhabenden Mitglieder bzw. Mitgliedergruppen um-
gelegt.“

3.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Die Überschrift wird wie folgt gefasst

  „§ 15
  Bekanntmachungen
  (§§ 27 Abs. 4, 50 EftVG)“.

 b)  In Satz 1 werden die Wörter „Paffendorfer Weg 42“ 
durch die Wörter „Am Erftverband 6“ ersetzt.

 c)  Satz 2 wird durch die folgenden Sätze ersetzt:

   „Bekanntmachungen, die für die Öffentlichkeit be-
stimmt sind (§ 50 Abs. 2 ErftVG), erfolgen auf der 
 Internetseite des Erftverbandes unter der Internet-
adresse www.erftverband.de. In den Amtsblättern 
der Regierungspräsidenten in Köln und Düsseldorf 
wird auf die jeweilige Bekanntmachung hingewie-
sen.“

2
Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in 
Kraft.

Bergheim, den 13. Dezember 2016

Der Vorstand

E n g e l h a r d t

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 14 Absatz 2 des Gesetzes 
über den Erftverband die in der Delegiertenversamm-
lung am 13. Dezember 2016 unter TOP 11 beschlossene 
Änderung der Satzung des Erftverbandes.

Düsseldorf, den 2. Januar 2017

Az.: IV-1-072 030 03

Ministerium
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,

Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

V a l e n t i

– GV. NRW. 2017 S. 278
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